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Erklärung der Abkürzungen.

Ges. Gesetz vom 26. Mai i8»g.

z. O. Zoll-Ordnung von demselben Tage.

Instr. z- G. V. Instruction zur Geschäfts« Verwaltung vom

28. Mai igig-

Anh. z. Instr. Anhang zur Instruction zur Geschäfts-Ver-

»VLttung.

Beglsch. Instr. Begleitschein Instruction vom sg. Mai igig.

Anmerkung.

Wenn auf ein anderes Hauptwort verwiesen wird, ohne

die Nummer des Absatzes anzuführen/ so deutet dies an, ent¬

weder daß dasselbe nur aus einem Artikel bestehet, oder daß

darauf überhaupt Bezug genommen wird-



Abänderung des Verfahren-/ s. Verfahren 47.

Abänderungen des Tarifs können, der Regel nach,

nur nach den in dem Gesetz ausgesprochenen Grund¬

sätzen geschehen. Ges. §. 2Z.

Abfertigung. 1) Die Abfertigung geschieht, in der

Regel, in der Folgeordnung der Anmeldung. Von

den nothwendigen Ausnahmen wird in der Folge die

Rede sein; außerdem geht auch die Abfertigung der

mit der Post reisenden, derjenigen der Frachtfuhr¬

werke vor. Znstr. z. G. V. §. 17.

2) Nach erfolgter Abfertigung meldet sich der Waa-

renführer, wenn er abfahren will, mit Abgabe seiner

quittirten Deklaration, bei dem Inspektor, welcher

ihm, nachdem er sie unterschrieben hat, mit dem, was

«r zu beobachten verbunden ist, bekannt macht Eben,

daselbst §. 52.

Abgaben (Kommunal-) von ausländischen Waaren, s.
Waaren.

Abgabesah (höchster), s. Entrichtung 4. Begleitscheine

iz. Waarenverschluß 6.

Abgang oder Verlust beim Transport, s. Erhebung 4.



4 Abladeort. Ansageposten.

Abladeort, s. Entrichtung 2, Erhebung 5.

Ablieferung^ ober Abnahme-Bescheinigung, s. Be¬

gleitscheine 6,12.

Abnahme des Waarenverschlnsses, s. Steuerverbre¬

chen 35 -

Absendungsort, s. Verfahren.

Abweichung von 2 pCt., s. Begleitscheine 7.

Abweichungen von den allgemeinen Vorschriften, s.

Verfahren 35.

Alkoholometer, s. Verfahren 36.

Anfertigung der Angabe, s. Verfahren 6.

Anführer einer Gesellschaft von Konkrebandiers, s.

Steuerverbrechen 7.

Abgaben (unrichtige), s. Steuerverbrechen 12.

Angabe (Deklaration) mündliche und schriftliche, s.

Deklaration, Verfahren 3, 4, 5. 10.

Angehörige, s. Steuerverbrechen 22.

Angeschuldigte, s. Steuerverbrechen 47.

Anmeldung, s. Abfertigung. Verfahren 12, 13, 19, 21.

Ansageposten, s. Grcnzaufseher, Verfahren 2, 19 21.

Voranmeldung 2. Zollstraßen. Sollen auf der Grenz,

linieerrichtet werden. Z. O. §. 9.

, 1) Bei ihnen geschiehet die Anmeldung eines Waa-



Ansageposten. 5
rentransports, und die Begleitung desselben bis zum
Grenz-Zollamte.Ebend, §. 12.

2) Die Pflicht der bei dem Ansagepostenbefindli¬
chen, die Frachtfuhrleutebegleitenden Beamten,,ist,
die Ladung phne alle Berührung und Aufenthalt zum
Haupt-Zollstntezu führen, und dort mit den erhal¬
tenen Zetteln und Papieren abzuliefern. Znstr. z.
G. V. §. 7g.

3) Um diese Begleitung auf starkbefahrnen Stra¬
ßen regelmäßig auszuführen, sind, nach Maßgabe
der Umstände, täglich wenigstens 4 Stunden zu be¬
stimmen, in welchen die sich bis dahin gesammelten
Frachten zum Haupt-Zollamt abgeführt werden müs¬
sen. Ebend. §. 7g,

4) Der Waarenführerübergiebt seine sämmtlichen,
die Ladung betreffenden, Papiere dem Ansageposten,
welcher solche, ohne sich mit ihrer Durchsicht zu be¬
fassen, in seiner Gegenwart versiegelt und an das
Haupt-Zollamtabsendet. Ebend. §. gi.

5) Der Waarenführersagt die Zahl der Wagen,
und wenn es möglich ist die Zahl der geladenen
Stücke an. Ebend. §. gs.

6) Der Waarenführersoll von dem Ansageposten
darauf aufmerksam gemacht werden, daß er diesen
Aufenthalt daselbst dazu benutzen könne, um die De¬
klaration für den Fall, daß er beim Haup-Zollamts
schriftlich deklariren muß, zu fertigen. Zu diesem De-



6 Ansagezettel. Ausfällen.

Hufe sollen daher auch Deklarationen Muster vorräthig

gehalten werden. Ebend. §. 65 -

7) Gehen Kleinigkeiten über Vorposten ein, so sol¬

len diese nicht begleitet, sonderu davon die Gefälle

sogleich erhoben werden. Ebend. §. 69-

Ansagezettel, s. Verfahren 2.

Anstalten zur Erleichterung de« Verkehr«, s. Elb- und

Weserzölle.

Anstalten (zur Verheimlichung getroffene), s. Steuer¬

verbrechen 13.

Anspruch auf Ersatz zuviel bezahlter Gefälle, s. Be¬

rechnung. Niederlagerecht 4 -

Anspruch auf Steuererlaß, s. Erlaß 5,

Anwendung der allgemeinen Vorschriften, s. Verfah¬

ren 27.

Anwendung falscher Siegel, s. Steuerverbrechen 35 -

Anzahl der, dem Waarenführer zu ertheilenden Be¬

gleitscheine, s. Begleitscheine 9.

Anzeige der beabsichtigten Verbrechen, s. Steuerverbre¬

chen 10.

Armenkasse, s. Packhofslager 9.

Asche/ s, Verwiegung s.

Auffüllen der Maaren, f. Packhofülager 6, Thari-

rung r.

G-»



7Aufseher. Auslegung.

Aufseher, s. Grenzaufseher.

Aufsicht (unter) soll die Grenzlinie, der Grenzbezirk,

die Binnenlinie in allen Richtungen ununterbrochen,

durch den Dienst der Patrouillen, gehalten werden.

Z. O. §. 12.

Aufsicht über die Steuerpflichtigen ist den Steuer,

Lmtern erster und zweiter Klasse im Innern übertra,

gen Z. O. §. 14.

Ausfuhr (bei der) gilt die Zollfreiheit als Regel.

Ges. §. 7 -

Ausfuhrbescheinigung, s. Verfahren 25. Zo.

Ausfuhrbeweis, s. Begleitscheine1, Verfahren 17, 55,

Waarenrevision Z, Waarenverschluß s.

Ausfuhrprämie, s. Begleitscheine1.

Ausfuhrzoll, s. Haupt-Zollämter, Kontrollämter, Legi,

timationsscheine, Neben.Zollämter, Steuerämter, Ver,

fahren 16, 59. Verminderung 10, 14.

Ausgang der Maaren, s. Niederlagerecht Z, Versah,

ren, Waarenrevision Z.

Ausgangöamt, s. Verminderung 15.

Ausländern (bekamen, sichern), s. Entrichtung 4.

Auslegung (bei der) des Zoll, und Verbrauchssteuer,

gesetzes und seinen Beilagen, soll nirgends auf die

älteren Steuergesehe zurückgegangen, sondern nur



8 Ausnahmen. Begleitscheine.
in Anwendung gebracht werden, was wegen Ausle¬
gung zweifelhafter Gesetze i>n Allgemeinen vorge¬
schrieben ist. Ges. §. 2g,

Ausnahmen von der Regel, s. Einrichtung der Steue^
L, Falle, Fischerfahrzeuge,Posten, Niederlagerecht2,
Steuerpflichtigkeit,Strandgut,Transports Verfahren,

Auspackung, s. Nevisionsrecht i.

Maumwolle, f. Verminderung Z, Verwiegung 2,
Bau"rfuhrwerke, s. Grenzanfseher e.
Bearbeitung der Maaren, s. Packhofslager 6.
Befreiungen von den durch das Gesetz bestimmten

Abgaben, oder eine Schadloshaltung wegen etwa
behaupteterExemtion, findet nicht Statt- Ges. §. 27.
s. Gesandten

Befugniß zum Halten eines Lagers von unversteuer¬
ten Maaren, s. Steuerverbrechen Zi, 32,

Befugniß zum Gewerbebetrieb (Verlust derselben) s,
Steuerverbrechen 5 zi u. 32.

Begleitscheine (verfälschte), s. Stenerverbrechen ZI.
Begleitscheine, Ertheilung derselben, s. Entrichtung

Z, Haupt- und Neben-Zollämter I. und H Klasse,
Packhofslager 2. Sleuerämtcr Verfahren, i-s, 17. Ver¬
minderung I. Waarenverschluß 2.

Begleitscheine, z) Dienen dazu, den richtigen Ein-



Begleitscheine. 9

gang im inländischen Bestimmungsort, oder die wirk¬

lich erfolgte Ausfuhr außer Landes bei solchen Ge¬

genständen nachzuwcisen; von weichen

«,) die Verbrauchssteuer noch nicht erhoben ist;

b) von welchen die Zollgefälle gar nicht, oder nur

nach geringer» Sätzen, die in bestimmten Fällen

Statt finden, entrichtet find;

c) auf weichen bei der Bestimmung außerhalb Lan¬

des ein Gefällerlaß oder eine Ausfuhrprämie ruht.

Z. O. §. -6.

2) Sie müssen auf den Grund der Deklaration

enthalten: ein genaues Verzeichniß der Maaren, die

Zahl der Kollis, deren Bezeichnung, den Bestim¬

mungsort, und den Zeitraum, innerhalb dessen der

Beweis der erreichtenBestimmung geführt werden muß.

Z) Ferner, ob und durch welchePfänderoderBürg-

schaften Sicherheit für die Erreichung des Bestim¬

mungsorts geleistet ist, ungleichen welche Art des

Waarenverschlusses gewählt und wie er angelegt ist.

Der Zeitraum der Gültigkeit des Begleitscheins ist

mit Rücksicht auf die Umstände und Entfernung der

Oercer zu bestimmen, er darf jedoch in der Regel

bei dem Transport zu Lande und auf Strömen, nicht

4 Monate, beim Transport über See aber nicht 6

Monate überschreiten.

Zn außerordentlichen Fällen hängt es von der Be¬

stimmung der Negierung ab, ob) wenn der yyrge-



10 Begleitscheine.

schriebet»« Zeitraum nicht beobachtet wird, die gesetzt
lichen Folgen dieser Versäumniß sogleich eintreten

sollen, oder eine weitere Nachsicht zu gestatten ist.

Z. 0 . §. - 7 -

4) Aus dem Begleitschein übernimmt der Waa,

xenführer die Verpflichtung, für die Gefälle , zu haf¬

ten, und dieselbeWaare indem bestimmten Zeiträume

an dem angegebenen Orte unverändert zu gestellen.

Z. O. §. Lg.
5) Diese Verpflichtung erlischt nur dann, wenn

dem Waarenführer durch das ihm bestimmte Amt be¬

scheinigt wird, daß er allen jenen Obliegenheiten völ¬

lig genügt habe, worauf sodann die Löschung der ge¬

leisteten Bürgschaft oder Sicherheit erfolgt. Z.O. §. Lg.

6) Des Behufs erhält der Abgeher des Begleit¬

scheins, wenn bei der Waare nichts zu erinnern ge¬

wesen ist, einen Ablieferungsschein, Giebt er meh¬

rere Begleitscheine zugleich ab, so bleibt seiner Wahl

überlasse»», über einen jeden Begleitschein einen eig¬

ne»,, oder über mehrere Begleitscheine einen gemein¬

schaftlichen Ablieferungsschein zu verlangen. Beglsch.

Znstr. §- 43 -

7) Eine Abweichung von s pCt. mehr oder min¬

der als in dem Begleitschein angegeben ist, soll zum

Vortheil der Staatskassen nicht in Anspruch genom¬

men werden. Z. O. §. 30.

6) Wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den



Begleitscheine. 11

Waarenführer verhindern, innerhalb Landes seine

Reise forzusetzen, und den Bestimmungsort in dem

durch den Begleitschein bestimmten Zeitraum zu er¬

reichen; so ist er verpflichtet, dem nächsten Steuer¬

amte davon Anzeige zu machen, welches entweder

den Aufenthalt auf dem Begleitscheine bescheinigen,

oder, wenn die Fortsetzung der Reise unterbleibt, die

Maaren unter Lageraussicht nehmen muß.

Privatzeugnisse sollen jene amtliche Bescheinigun¬

gen nicht ersehen können. Z. H. §. Io.

9) Die Anzahl der dem Waarenführer zu erthei-

lenden Begleitscheine hängt von der Anzahl der Ab¬

ladeorte für seine Ladung ab; es müssen ihm sogar

auf sein Verlangen deren für jeden Waarenempfän-

ger besonders ausgestellt werden. I. O. §. zi.

10) Eine veränderte Bestimmung der Waarenla-

dung, worüber nur ein Begleitschein ertheilt worden,

muß sofort dem nächsten Steueramte angezeigt wer¬

den, welches den abgeänderten Bestimmungsort auf

der Rückseite des Begleitscheins nachrichtlich bemerkt.

Z. 0. §. ZL.

11) Wenn eine Theilung der Ladung der Kolliszahl

nach währenddes Transports, besonderer Verhältnisse

wegen, nüthig, und darüber nur ein Begleitschein

ausgesertigt ist; so stehet es dem Waarenführer frei,

den Begleitschein beim nächsten Steueramte erster

Klasse abzugeben, um sich von demselben, nachdem



LL Begleitscheine

die Maaren unter dessen Lageraufsicht genommen

morden, neue Begleitscheine auf einzelne Theiie der

Ladung ausfertigeu zu lassen. Z. O. §. 33.

12) Bleibt der Begleitscheinüber die darin festge¬

setzte Frist aus, so wird der Empfänger desselben,

oder derjenige, welcher die Bürgschaft übernommen,

aufgefordert, die erreichte Bestimmung der Maaren,

durch Vorzeigung der Begleitschein.Abnahme-Beschei-

gung, nachzuweisen, Beglsch. Znstr. §. 24.

13) Kann er so die Erreichung der Bestimmung

nicht Nachweisen, so wird er zur Einzahlung derjeni¬

gen höchsten Gefälle, welche zu entrichten gewesen,

sein würden, wenn die Maaren eine andere Bestim¬

mung erreicht hätten, aufgefordert. Ebend. §. 26.

14) Walten indessen besondere Umstände über das¬

jenige, was gezahlt werden soll, ob, oder treten an¬

dere Rücksichten ein; oder macht der Versender er¬

hebliche Einwendung gegen die Zahlung; so eignet

sich die Sache zur Entscheidung der betreffenden Ne¬

gierung. Ebend. §. 27,

15) Betrifft die Versendung Maare», für welche

eine Vergütigung gegeben wird, so bedarf es lediglich

einer Ansage an den Empfänger des Begleitscheine,

haß der Anspruch auf diese Vergütigung erloschen

sei. Ebend. §. 2g.



Begleitung. Berechnung. iZ

Begleitung der Waare, s. Ansagepostei, Z, Entrich¬

tung 4, Verfahren 2.

Behandlung (anständige) sind die Steuerbeamte ver¬

pflichtet den Steuerschuldigen, bei ihren Dienstver¬

richtungen wiederfahren zn lassen, sich dürfen ihre

Nachfragen und Revisionen nicht überden Zweck der

Sache' ausdehnen. Z. O. §. 107.

Beipackung verbotener Maaren, s. Steuerverbrechen 19.

Bekandmachung (öffentliche) des Namens der be¬

straften Steuerverbrechcr, s. Steuerverbrechen Z.

Beleidigungerr der Steuerbeamten, s. Steuerverbre¬

chen Zg.

Berechnung und Erhebung (richtige) der Gefälle, muß

von den Beamten genau -nach den vorgeschriebenen

Sätzen, unter ihrer Verantwortlichkeit, geschehen.

Die bei gehöriger Anmeldung zoll- oder Verbrauchs-

steuerpflichtiger Maaren durch die Schuld der He-

bungsbehörden gar nicht, oder unzureichend erhobe¬

nen Gefälle sollen daher nicht von den Steuerschul¬

digen, sondern von den Erhebungsbramten eingezo-

gen, und diesen soll nur das Recht zur Erstattung

gegen jene Vorbehalten werden. Zuviel erhobene Ge¬

fälle sollen dagegen aus der Staatskasse zurückgezahlt

werden, wenn binnen Jahresfrist, vom Tags der

Versteuerung an gerechnet, der Anspruch auf den



14 Bergung. Bescheinigungen.

Ersah «„gemeldet und bescheinigt wird. Geschieht

dies nicht, so gehet nach Ablauf dieser Frist der An¬

spruch verloren. Z. O. §. iog.

Bergung, s. Strandgut.

Berichtigung des Tarifs, soll alle drei Jarhe erfolgen

und solcher vollständig von neuen herausgeben wer¬

den. Ges. §. LZ.

Berlin, s. Niederlagerecht 2.

Beschädigungen der lagerndes Maaren, s. Packhofs¬

lager g.

Beschädigung und Tödtung der Steuerbeamten f.

Steuerverbrechen -jz.

Bescheinigungen über die Verwendung des für die

Siedereien eingehenden rohen Zuckere, s. Zucker.

Welche zum Transport von Maaren in und durch den

Grenz-Zollbezirk auf Neb enwegen erforderlich sind,

werden ertheilt:

«) über Gegenstände, welche aus der Fremde ringe-

hen, von dem Grenz Zollamt«;

b) über Gegenstände, welche aus dem Innern dcS

Landes in den Grenzbczirk eingehen, um darin

zu bleiben, oder um ausgesührt zu werden, von

jedem Steueramte oder von einem Kontrollamte

auf der Binnenlinie;

c) über Gegenstände, welche von einem Orte des



Beschlagnehmung. Beschwerden. iS
Grenzbezirks zum andern, aus dem Grenzbezirk

ins Ausland, oder landeinwärts gebracht werden,

von dem Zollamts im Absendungsorte, oder in

dessen Ermangelung von dem zunächst belegenen;

2 ) in besondern Fällen kann »erstattet werden, daß
die Eigentümer gewisse Gegenstände selbst mit

Legitimationen versehen, oder daß die Legiti Ma¬

rion sschei ne von der Ortsbehörde ausgestellet

werden. Z. O. §. 16.

Beschlagnehmung, >. Steuerverbrechen -44.

Beschränkungen, s. Verkehr.

Beschwerden über das Betragen der Steuerbeamten,

wozu Steuerpflichtige gegründete Veranlassung ha¬

ben, zU deren Anbringung es den Reisenden, beson¬

ders an der Grenze an Zeit mangelt, können von ih¬

nen unter Beifügung ihres Namens, Standes und

Wohnorts in ein dazu bestimmtes Register, welches

von den Beamten einem jeden, welcher sich zur Re¬

vision im Amte meldet, er mag Steuer zu bezahlen

haben oder nicht, unaufgefordert vorgelegt werden

muß, eingetragen werden.
^ /

Die Thatsache, welche eingetragen wir-, muß von

dem Beschwerdeführenden richtig dargestellt, und daß

dieses geschehen, an Eidesstatk versichert werden. Bei

Beschwerden gegen Grenzaufseher, deren Namen ihm

unbekannt sind, reicht es hin, die Nummer des



16 Besitzer. Bestrafung.

Brustschildes anzuführcn, welches derselbe vorgezeigt

haben muß, um sich als Beamter auszuweisen.

Hat ein Steuerpflichtiger oder Reisender Gründe,

seine Beschwerden nicht in das Beschwerdenregifter

einzutragen, so kann er sie bei irgend einer Regierung

aubringen.

In solchen Fällen soll der Anzeigende durch keine

weitere Untersuchungen belästiget, sonden die An»

zeige dazu benutzt werden, die Beamten bei der mo¬

natlichen Revision des Beschwerderegisters zur Re¬

chenschaft zu fordern, sie genauer zu beobachten, oder

für das Publikum unschädlich zu machen.

Dagegen wird von den Reisenden und Steuerschul¬

digen erwartet, daß sie ihrerseits zu keinen Beschwer¬

den über ihr Betragen gegen die Sleuerbeamten An¬

laß geben werden, nachdem das Verfahren bei der

Versteuerung jo sehr zu ihrer Erleichterung verein¬

facht ist. Z. O. §. 107.

Besitzer (redliche) der Waaren, s. Steuerverbrechen Lg.

Bestandteile (fremde) s. Erhebung 1.

Bestechung durch Geschenke, s. Steuerverbrechcn 87-

Bestimmung (veränderte) der Waarenladung,s. Be¬
gleitscheine 10.

Bestimmungsort, s. Begleitscheine I.

Bestrafung, s. Steuerverbrechen. .
Betra-



Betragen. Cattons.
*7

Betragen der Steuerbcamten, s. Beschwerde».

Beweis der erreichte» Bestimmung, s. Begleitscheine 2.

Beweis, daß eine Kontravention weder beabsichtigt noch

begangen worden, s. Steuerverbrechen iZ.

Beweis der erfolgten Ausfuhr, s. Verfahren 17.

Bezeichnung der Maaren, s. Steuerpfiichtigkeit.

Bezirk, s. Grenzbezirk.

Bindfaden, s. Erhebung 1.

Binnenlinie begrenzt den Raum des Grenzbezirks ge/

gen das Znland. Z. O. §. 2.

Binnenzölle, alle Staats/, Kommunal/ und Privat/

Binnenzölle fallen weg. Ges. §. 17.

Bleie, s. Waarenverschluß.

Brandstiftung, s. Packhofslager 6-

Brandweine, s. Verfahren 36.

BreSlau, s. Niederlagerechk.

Brücken, s. Elbzölle.

Bruttogewicht, s. Erhebung I.

Bürgschaften, s. Begleitscheine 8 und 12, Entrichtung
4, Verfahren 39.

CartonS, s. Erhebung.
c-z



,8 Dauer. Deklaration.

Dauer der Gültigkeit der Bescheinigung, s. Vermin¬

derung 4-

Dauer der Gültigkeit der Deklaration, s. Verfahren zo.

Dauer der Zuchthaus- oder Fesrungsstrafe, s. Steuer¬

verbrechen 4 und 6.

Defraudation, s. Steuerverbrechen.

Deklarant, s. Entrichtung 4>

Deklaration, s. Angaben, Ansageposten 6. Begleit¬
scheine i, Quittung i, Verfahren 4, Zo.

Deklaration, i) Zn der Regel muß vorausgesetzt
werden, daß der Waarenführer die geladenen Gegen¬

stände in Art und Menge kenne. Es darf daher das

bloße Vorgeben, nicht deklariren zu können, nicht da¬

zu benutzt werden, sich der Deklaration zu entziehen,

und dadurch das Abfertigungsverfahren zu erschwe¬

ren, besonders da dieser Vorwand bisher häufig dazu

gemißbraucht worden ist, es daranf ankommen zu las¬

sen, ob die Revisionsbeamten getäuscht und unter-

schleiflich beigepackte Sachen ihrer Auffindung entzo¬

gen werden können. Es muß aber ein Unterscheid

gemacht werden:

s) ob bloß einzelne, mehr oder minder wichtige No¬

tizen zur Deklaration fehlen;

b) ob die Deklaration gänzlich versagt war. Znstr.

^ z. G. V. §. 67.



Deklaration. *9

L) Zn dem Fall zu g. kann, wenn sonst gute Fracht¬

briefe übergeben werden, besonders in der erstenZeit,und

bis das Verfahren in den Zollämternbe kannrer wird, die

Deklaration zwar angenommen werden, dieRevision aber

muß, in Bezug auf die fehlenden Notizen, geschärft wer¬

den die mangelhafte Deklaration wird des Fehlenden

wegen, durch die Nevisionsatteste ergänzt. Ebend §. 6g.

3) In dem Fall zu k. muß ein Protokoll eröffnet und

der Waarenführer aufgefordert werden, an Eidesstatt zu

versichern, daß er entweder keine Frachtbriefe oder an¬

dere die Ladung bekundende Briefschaften bei sichführe,

oder daß er sie sämmtlich vollständig und richtig über¬

gebe, imgleichen, daß ihm die Beschaffenheit der Ladung

ganz oder nur bis zu dem anzugebenden Grade be¬

kannt sei. Ebend. §. 69.

4 ) Giebt er sich als Elgenthümek an, so Muß er
ferner über den auffallenden Widersprüch, daß er

sein Eigcnthum vorgeblich nicht kennen wolle, ver¬

nommen, und sodann muß zur genauesten Revision,

in der Art geschritten werden, daß das Amt die voll¬

ständigste Krnntniß erhalte, was geladen ist. Ebend. §. 70.

3) Giebt er sich als Frachtführer an, so muß er

ferner darüber gehört werden, von wem er die La¬

dung empfangen, und für wen solche bestimmt sey.

auch warum er deren Transport ohne alle Frachtbriefe

übernommen habe- Er muß sich ferner erklären, ob



20 Deklaration.

er eine gehörige Deklaration nachbringen wolle, oder

vb er die Eröffnung und genaueste Revision zur Stelle

verziehe. Ebend. §. 71.

6) Wählt er jenes, so>wird die Waare, wenn beim

Amte eine Niederlage vorhanden ist, zu dieser gebracht,

sonst in einem für seine Kosten zu miethenden, und

unter Amtsbeschluß zu nehmenden Gelasse aus seine Ge¬

fahr nicdergelegt; ihm wird lediglich ein auf Zahl der

Stücke, und auf deren auszumittelndes Gewicht lauten-

derNiederlageschein ertheilt, undihm verstattet,dieeinzel-

nen Kollts mit seinem Siegel zu belegen. Ebend. §. 72.

7) Wählt er das Andere, so tritt das Verfahren

§. 70. ein, in sofern er nicht die Zahlung der höch¬

sten Gefälle vorziehet. Ebend. §. 73.

6)SolcheAbfertigungen müssen jederzeit denAbfertigun-

gen gehörig angegebenerLadungen nachstehen.Ebend. §. 74.

9) Die Declaration Behuf« der Entrichtung der

Konsumtionssteuer ist von dem Waarensührer, wel¬

chem die Unterabtheilungen, wornach die Berechnung

derselben geschehen muß, gemeinlich unbekannt sind,

nicht zu verlangen, vielmehr sollen die zur Entrich¬

tung dieser Steuer erforderlichen weiteren Notizen,

durch die Revision ausgemittelt werden. Uebcrgiebt

jedoch der Waarensührer, zur Erleichterung der Ab¬

fertigung, eine unterschriebene nnddem Zweck entsprech-

ende'Ängabe,so istsolchc anzunehmen und nach Maßgabe

der Umstände zu benutzen. Znstr. z. G- V- §. 91.
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10) Derjenige Waarenführer, welcher keineDeklaration

eingiebt, muß, in der Abfertigung, den weniger anfhalten

den Expeditionen Anderer nachstehen. Auf keinen Fall

darfaber dies zurBelüstigung des Waarenführers, und

um ihm unnöthigen Aufenthalt zuverursachen, im

geringsten gemißbraucht werden. Znstr. z. G. V. §. 16.

11) Unter der von dem Waarenführer nach seiner

mündlichen Angabe, oder der auf den Grund der

Frachtbriefe bei dem Zollamte angefertigten Deklara-

tio», muß derselbe unter seiner Namensunterschrift

oder seines Handzeichens bemerken:

ich erkenne diese vom Königlichen Hauptzoll¬

amte, auf den Grund der demselben übergebe¬

nen Frachtbriefe und meiner mündlichen An¬

zeigen gefertigte Deklaration als mit denselben

übereinstimmend an. Znstr. z. G. V. §. 24.

Deklarationsamt/ s. Stcuerverbrechen 14.

Deklarationsmuster, s. Ansageposten 6.

Deklarationsschein, s. Verfahren ig.

Denuntiank, s. Steuerverbrechen 10.

Denuntiation, s. Stenerverbrechen 10.

Depostta, s. Entrichtung 4.

Depositenscheine, s. Verfahren 39.

Diener (Handlungs.-), s. Steuerverbrechen 22. 23.

Dienstsiunden haben die Beamten in sämmtlichen
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Grenz-, Zoll-, Kontroll- und Steuer«mtcrn, zur

Abfertigung der Steucrschuldigen im Geschäftslokal

ab;»warten: in den Monaten Oktober bis Februar

einschließlich; von 74 bis 12 Uhr und Nachmittags

von 1 bis Z 4 Uhr; in den übrigen Monaten Vormittags

von 7 bis 12, und Nachmittags von 2 bis L Uhr.

Bei lebhaftem Verkehr, besonders in den Sommer¬

monaten, muß, wenn es nöthig ist, mit der Abfertigung

füher angefangen und später damit sortgefahren werden.

Die Abfertigung soll ohne Aufenthalt geschehen,

und kein Steuerschuldtger dabei ungebührlich aufge¬

halten werden. Z. O. §. 106,

Dienstvergehungen der Zoll- und Steuerbeamten sol¬

len nach den Vorschriften des Allgemeinen Landrechts

Theil II., Titel 20., Abschnitt 6., und nach den spä¬

ter erfolgten Abänderungen und Dsklarationen die¬

ser Vorschriften bestraft werden. Z. O. §. 109,

Duplikat der Deklaration, s. Quittung,

Durchfuhrabgabe, s.Vcrminderung 4, bestehet in demEin-

und Ausfuhrzoll, von Gegenständen, die nicht im Lande

bleiben, sondern bloß durch geführt werden. Ges. §. 12.

Durchfuhrabgabe, ist nur einmal zu entrichten, wenn

fremde bloß zur Durchfuhr durch beide Ländertheile

bestimmte fremde Gegenstände Vorkommen, und zwar

nach dem vollen Tarifsatz derjenigen Provinz, welche
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damit bei der Einfuhr und bei der Ausfuhr zuerst
berührt wird. Ges. §. ez.

Durchgang, s. Entrichtung I. Verminderung 4.
Durchfuhrzoll, s. Durchfuhrabgabe.

Ehegatten, s. Steuerverbrechen LI. 24.
Eigenthum der Maare, s. Steuerverbrechen 27.
Eigenthümer (der dem Staate verfallenen Maaren),

s. Steuerverbrechen 21, LZ.
Eigenthümer der Maaren (bekannte), s. Packhofsla-

ger 6.
Eimer (Flüssigkeiten),s. Verminderung 12.
Einbringer der Waare, s. Verwiegung 1. '
Einfuhr verbotener Maaren mit der Post, s. Steuer¬

verbrechen ig.
Einfuhr (bei der) von fremden Maaren beträgt der

Zoll in der Regel einen halben Thaler für den Preuß.
Centner. Ges. §. 6.

Eingang der Maaren, s. Packhofölager 2, Verfahren i.
Eingangszoll, s. Entrichtung, Hauptzollämter, Neben¬

zollämter, Niederlagerecht2, Sreuerämter, Verfahren
g, LI, 29. Verminderung 9.

Einheimische (reisende), s. Steuerverbrechen n.
Einlaufen der Seeschiffe, s. Verfahren i.
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Einlösen de« Pfandes, s. Verfahren 16.

Elb- und Weserzölle, und alle andere wohl begrün-

bete Erhebungen und Leistungen, welche zur Unter¬

haltung der Stromschtfffahrt und Flößerei, der Ka¬

näle, Schleusen, Brücken, Fähren, Kunststraßen,

Wege, Häfen, Leuchtthürme, Seezeichen, Krahne,

Waagen, Niederlagen und anderer für die Erleichte-

rurg des Verkehrs bestimmten Anstalten, zu entrich¬

tet sind, bleiben Vorbehalten. Ges. §- 20.

Entrichtung der Steuer, s. Verfahren g.

1) Zn der Regel sollen die Abgaben, welche von

der aus dem Auslande eingeführlen Waare zu ent¬

richte» sind, an der Grenze erhoben werden. So

lange die Abgaben noch nicht völlig bezahlt, oder die

Ausfuhr in den dazu geeigneten Fällen nachgewiesen

worden, hastet die Waare den Staatskassen. Z. Q.

§- 70.

2) Als Ausnahme von der Regel, daß der Ein-

gangszoll im Grenzzollamte zu entrichten ist, soll zur

Begnüstigung des Verkehrs die Verzollung im er¬

sten Ab-und Umladeort, in folgenden Fällen geschehen

können,

s) für die Seeplätze mit besonderen Vorhäfen, als

Stettin mit den Oderausmündungen, Danzig mit

Neufahrwasser, Königsberg und Elbing mit Pillau.
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b) für den Waareneingang über Wittenberge und

die Havel auswärts;

c) für den Landcingang und für den Stromeingang

. auf der Memel mit russischen und polnischen ro¬

hen Produkten und mit der Bestimmung nach

Königsberg oder Memel;

ö) für den Waareneingang elbauf- und abwärts,

mit der Deklaration nach Magdeburg;

e) für den Waareneingang rheinauf- und abwärts

mit der Bestimmung nach solchen Orten, wo die

Nangfahrt verfassungsmäßig ist.

Ferner in denjenigen Fällen, in welchen ein unver¬

zollter Waarentransport aus der Bewilligung des

Niederlagerechts für den Zoll, jetzt nach den Bestim¬

mungen der §§. 36—40. oder künftig nach §. 41. d.

Z. O. zulässig ist; in welchen Fällen der Waarenfüh-

rer jedoch seine Bestimmung, durch ein von dem Em¬

pfänger ausgestelltes, und von dem Steueramte sei¬

nes Wohnorts bescheinigtes Zeugniß, Nachweisen muß.

Uebrigens wird die Leichterung auf der Rhede und

in den Vorhäfen, in Bezug auf die Verzollungspflicht,

nicht als Umladung betrachtet. Z. O. §. 71 und 72.

3). Ohne Entrichtung der Verbrauchssteuer ist eine

Versendnng von der Grenze aus (und gleichmäßig

bei Versendungen von Packhöfcn nach §. 45, d. Z,
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O.) zulässsg, wenn die Waare bestimmt ist.

s) zum Durchgänge,

b) uach einer Packhoföstadt,

c) zur Versteuerung bei einem dazu berechtigten

Konsumtiöns Stcueramte im Innern.

Unzulässig ist sie aber auch in den zu k> und c ge¬

dachten Fallen, wenn die Steuer von der ganzen La¬

dung unter drei Thaler beträgt. Z. 6 . §. 73

4) Zn allen jenen Fällen 7 z.) muß der Dekla¬

rant für die Verbrauchssteuer, entweder durch einen

sichern, sich als Selbstschnldner verpflichtenden Bür¬

gen, oder durch sonstige Kaution, durch Niederlegung

der Gefälle, durch Begleitung der Waare auf seine

Kosten, Sicherheit gewähren.

Die Pfandlegung oder Bürgschaft muß, wenn die

Waare genau bekannt ist, auf den Betrag der zu be¬

rechnenden Gefälle, wenn dies nicht der Fall ist, auf

den höchsten Abgabesatz gerichtet werden.

Von der Bestimmung der Steuerbehörde hängt es

ab, in welchen Fällen sic die Begleitung der Waare

„öthig erachtet.

Bekannten sichern Zn- und Ausländern kann die

Waare auch ohne die gedachte Sicherheitsmaaßregeln,

nach dem Ermessen der Steuerbehörde, überlassen

werden. Z. O. §. 74-

Z) Aus der Bewilligung steuerfreier Versendungen
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folgt die Ertheiluug der Begleitscheine. Z. O. §. 7Z.

6) Die Ausnahmen von den allgemeinen Vorschrif¬

ten für die Besteuerung, so wie die besonder» Be¬

stimmungen über die Anwendung der vorgedachten

Ausnahmen, werden, so weit sie den Meßverkehr von

Frankfurt an der Oder und Naumburg an der Saale

betreffen, in eins Meßordnung gefaßt werden; wel¬

cher letzter,, auch die Bestimmungen für den Fall

Vorbehalten werden, wenn inländische Maaren dahin

und von dort zurück geführt werden, und eö auf den

Beweis ankommt, daß keine Vertauschung mit frem¬

den gleichartigen Maaren vorgesallen ist. Z. O. §. 76.

Entschuldigung, daß der Gegenstand, womit defraudirt

worden, nur zum Durchgang bestimmt gewesen; s.

Stcucrverbrechen I.

Entsprungene. Kontravenienten, s. Steuervcrbrechcn

Erhaltung der Packhofsräume, s. Packhofslager 8.

Erhebung der (Zoll- und Verbrauchssteuer-) Gefalle

geschiehst nach dem Gewicht, Maaß oder Stückzahl.

Ges. §. 9. S. Berechnung, Entrichtung Z.

1) Der Zoll wird nach dem Bruttogewicht, die

Verbrauchssteuer nach dem Nettogewicht berechnete

und erhoben.

Unter Bruttogewicht wird das Gewicht der Maar

in völlig verpacktem Zustande, mithin mit ihrer ge-
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«-ähnlichen Umgebung für die Aufbewahrung und

mit ihrer besonder» für den Transport verstanden-

Das Gewicht der für den Transport nöthigen be¬

sonder« äußern Umgebung wird Thara genannt.

Ist die Umgebung für den Transport und für die

Aufbewahrung nothwendig, ein und dieselbe wie es

z. B. bei Oel die gewöhnlichen Fässer sind, so ist ihr

Gewicht die Thara.

Das Nettogewicht ist das Gewicht nach Abzug der

Thara. Die kleinern, zur unmittelbaren Sicherung

der Maaren nöthigen Umschließungen (Papier, Pap¬

pen, Bindfaden u. dgl.) werden bei Ermittelung des

Nettogewichts nicht In Abzug gebracht, so wenig als

Unreinigkeiten und fremde Bestandtheile, welche der

Maare beigemischt werden könnten. Z. O. §. g6.

Vorstehende Bestimmung ist dahin modifizirt worden:

Alles was zur Sicherung und Aufbewahrung der

Maaren dienend und davon im Ganzen ohne Aufent¬

halt und Sonderung einzelner Theile und ohne Ein¬

fluß auf die Conservation der Maare nicht zu trennen

ist, soll als Netto Gewicht angesehen werden.
Minist. Verf. v. sgten Merz 1619.

Ferner, die Cartons worin seidne Bänder oder

Sammt ankommen, sind nur als Verpackungsmittel

anzusehen, und um so weniger zur Versteuerung zu

ziehen, da die Bänder und der Sammt bei der Ver
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Wiegung leicht heraus genommen werden können.

Minist. Vers. H. 6ten May 1619-

s) Sind Waaren, welche mit verschiedenen Zollsä¬

tzen belegt sind, in einer und derselben Umgebung

verpackt, und ist der Inhaber nicht erbötig, die Gefälle

nach dem Zollsätze für die darin befindliche am hich-

^ sten besteuerte Waare zu entrichten; so wird die Tha-

ra nach dem Verhältnisse der verschiedenen Gegen¬

stände vertheilt. Z. S. §. 57.

3) Der dem Abgabentarif beigefügte Tharatarif

dient zur allgemeinen Richtschnur. Bei Flüssigkeiten,

welche nach dem Gewichte in der Steuer angesetzt

find, und andern Gegenständen, welche ohne Unbe¬

quemlichkeit nicht netto dargestellt werden können,

soll die Thara nach diesem Tarif berechnet werden,

und der Steuerpflichtige hat kein Widerspruchsrecht

gegen dessen Anwendung.

Bei andern Gegenständen ist es der Wahl des

Steuerpflichtigen überlassen, ob er den Tharatarif

gelten lassen, die Waare netto verwiegen, oder das

Nettogewicht durch Verwiegung der Thara ausmit-

teln lassen will.

Bei Gegenständen, für welche kein Sah in dem

Tharatrif ausgeworfen ist, als Zeugwaaren, Hutzu¬

cker, gewöhnlicher Nollenkanaster u. s. w. wird die

Thara durch Verwiegung ausgemittelt. Z. O. §. Zg.
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4) Bei denjenigen Flüssigkeiten, welche nach Ei¬

mern oder Tonnen im Zolle veranschlagt sind, ge¬

schieht die Verzollung nach dem innern Rauminhalt

der Gebinde.

Dieser wird alsdann durch äußere Visirung der

Gebinde ermittelt, wenn die Uebereinstimmung des

Inhalts mit der Deklaration durch den Augenschein

nicht unbezweifelt festsiehet.

Behauptet der Waarenführer, daß bei dem ganzen

Transport über zehn vom Hundert Abgang sey; so

kann er innere Visirung der Gebinde verlangen, und

die Verzollung geschiehst dann, in sofern jene Be¬

hauptung richtig befunden wird, nach dem wirklichen

Befunde.

Eine solche Ausmittelung muß aber jederzeit im ersten

AbsertigungSamte geschehen, und der Waarenführer

muß sich bequemen, weniger aushaltende Abfertigun¬

gen Anderer vorangehen zu lassen. Z. O. §. Zg.

Z) Nur von der in einem Gefäße wirklich vorhan¬

denen Flüssigkeit hat der Steuerpflichtige die Ver-

brauchsabgabe zu entrichten. Das Gesäß wird indes¬

sen in allen den Fällen für voll angenommen, wo

der Steuerpflichtige nicht ausdrücklich das Gegen-

theil behauptet, und die innere Visirung verlangt,

welche alsdann im ersten Ab- oder Umladeorte erfol¬

gen muß. Ist diese dem Steuerpflichtigen dort nicht
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genehm, so tritt Versteuerung nach dem Rauminhalte

der Gebinde ein. Z. O. §. 60.

Erhebungsbeamte, s. Berechnung.

Erhöhung der Straft, s. Steuerverbrechen 4g.

Erkenutniße (rechtskräftige) deren Vollstreckung, s.

Steuerverbrcchen 49.

Erlaß der Verbrauchssteuer 1) soll fremden Gewerbe¬

treibenden, welche inländische Märkte besuchen, von

ihren unverkauften Waaren, bei der Wiederausfuhr

gewährt werden, wenn die nöthigen Maaßregeln ge¬

troffen sind, und wenn man sich die Ueberzeugung

verschafft hat, daß es dieselben Waaren sind, welche

zum Marktverkehr eingingen. Z. O. §> 6Z.

s) Güter auf Schiffen, welche in einem Nothhafen

«inlaufen, sind im Ein- und Ausgang zollfrei, wenn

die Ladung des Schiffes, welches den Nothhafen er¬

weislich zu suchen gezwungen ist, nach einem andern

Hafen bestimmt war, und wiederausgcht, ohne daß

etwas davon im Orte abgeseht oder Verkehr damir-

getrieben worden.

Ist da« Schiff so beschädigt, daß es die Ladung

nicht wieder einnehmen kann, so ist der zollfreie

Transvort nach einem andern Hafen in andern Schif¬

fen verstattet. Die Ausfuhr dahin muß aber läng¬

stens in einem ,Jahre erfolgen und die Waaren bis
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zur Ausfuhr in einem Packhofe gelagert haben Z.

0 . §. 66 .

Z) Seeschiffe, welche mit Frachten für in- und aus¬

ländische Häfen einlaufen, zahlen von demjenigen

Theil der Ladung, welcher nach einem fremden Ha,

fen bestimmt ist, dann keinen Zoll, wenn diese Be¬

stimmung unbezweifelt nachgewiesen ist, kein Verkehr

mit der Waare im Hafenplatze getrieben wird, und

die Waare unberührt bleibt. Z. O. §. 67.

4) Hiernach sind auch Seeschiffe zu behandeln, wel¬

che nach einem andern Hafen bestimmt sind, aber in

der Absicht, zu überwintern, einlaufeu, und davon

gleich bei dem Eingänge Anzeige machen. Z. O. §. 6g.

5) Ein Anspruch auf Steuererlaß wird durch

Verminderung der eingegangenen fremden Waaren

dann begründet, wenn sie erweislich im Packhofsla¬

ger durch zufällige Ereignisse Statt gefunden hat.

Z- O. §. 69.

Erläuterungen des Tarif«, sollen jährlich nur auf ein¬

mal ausgesprochen, wenigstens acht Wochen vor dem

isten Zanuar zur öffentlichen Kenntniß gebracht, und

erst von diesem Tage üb, angewendt werden. Ges.

§. 26.

Erleichterung des Handels, s. Niederlagerecht2, z, u.

4. beim unmittelbaren Durchgang der Waaren, s.

Verminderung.

Ermä
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Ermäßigung der Zollgefälle, s. Verminderung.

7) Die Ermäßigung der Eingangegefälle, soll Statt

finden, wenn Gegenstände, welche zum Verarbeiten

und zur Veredlung mit der Bestimmung, die daraus

gefertigte oder verbesserte Waare wiederum aus¬

zuführen, cingehen. Z. O. §- 6Z.

Diese Verfügung ist näher dahin erklärt worden:

s) Von fertigen Zeugen können zur Probe als Mus¬

ter einzelne Stücke ganz frei cingehen und wieder aus¬

gelassen werden. Zur Vermeidung der Vertauschung

werden sie indeß den Empfängern bezeichnet zugestellet.

Fertige Zeuge für Schneider eingehend, um Kleider

daraus zu machen, welche nach dem Auslande gehen

sollen, müssen nach dem Tarif versteuert werden: Min

Vers. v. Z Sept. rgig.

b) Printers, (nicht aber Cambriks, Piquets u. s. w.

zUm Druck bestimmt, zahlen, wenn sie vom Auslande

eingehen, gleich beim Eingang den im Tarif No. 4.

c. bestimmten Zollsatz von 1 Gr. 4 Pf. für das

Pfund. An Verbrauchssteuer zahlen sie dagegen nur

s Gr. 6 Pf- vom Pfunde. Diese letztere Begünstigung

erhalten jedoch nur die Kaltunfabrikanten, welche

wenigstens tz Druckcifche und 16 Weber beschäftigen, in

Betref einer von der Negierung fü,r jeden einzelnen

festzusetzenden Quantität Waaren> unter folgenden

Bedingungen -

c s z
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i) Die Maaren werden bei ihrer Ankunft mit ei¬

nem besondern großen Stempel bedruckt und dem
Empfänger verabfolgt,

s) Sie müssen in g Monaten bedruckt wieder zur
Revision gestellt werden, wo dann die erwähnte Ver¬
brauchssteuer davon erhoben wird.
Diese findet jedoch nur in so fern statt, als die für
jeden Fabrikanten festgesetzte höchste Quantität nicht
überschritten ist.

3) Die solchergestalt bedruckten baumwollenen Maa¬
ren werden als völlig versteuert angesehen und sind
daher rücksichtlich ihrer Wiederausführung keiner wei¬
tern Kontrolle unterworfen. Sie zahlen auf den
inländischen Messen keine weitern Abgabe als den
Beitrag von L Gr. für den Zentner zu den Meßun¬
kosten. Min. Vers. v. I. September igig.

H) Zn besondern Fällen soll eine Ermäßigung der
der Eingangögefälle erfolgen, wenn Gegenständezum
Verarbeiten oder zur Veredlung nach dem Auslande
gehen, und in verarbeitetem oder verbesserten» Zustan¬
de zurück kommen; weshalb jedoch dle nähern Be¬
stimmungen Vorbehalten sind. Z. O, §. 6z.

III) Aus Gegenstände der Verzehrung findet dies
aber nichtAnwendung. Z. O. §. 64.

Ersah (Anspruch auf) zu viel bezahlter Gefälle, s. Be¬
rechnung.
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Erstattung, s. Berechnung.

Erzeugnisse (fremde) der Natur und Kunst, mit Aus¬

schluß des Salzes und der Spielkarten, können im

ganzen Umfange des Staats eingebracht, verbraucht

und durchgeführt werden. Ges. K. a.

Erzeugnisse (inländische) der Natur und Kunst sind

zur Ausfuhr verstauet. Ges. §. s.

Execution, Sistirung derselben, s. Steuerverbrechen 49-

Eptraposlen, s. Verfahren so, 55, 56-59.

Fabrikanten und Fabrikante (inländische) s. Steuer-

pfllchtigkeit, Steuerverbrechen Zr.

Fabrikate (inländische) werden so wenig mit dem

Zeichen der inländischen Fabrikation, als die fremden

mit dem Zeichen der Versteuerung versehen, beide auch

bei der Versendung von einen Ort zum andern nicht

weiter bezettelt. Min. Verf. v. 13. Dezember igrg.

Fähren, s. Elbzölle.

Fälle (außerordentliche) wo es nothwendig ist, die

Grenzlinie außer den Tagesstunden zu paffiren, muß

besondere Erlaubniß des betreffenden Haupt- oder

Neben - Zollamt« . erster Klaffe nachgesuchek werden.

Z- 0. §. g.

Fälschungen, s. Steueröerbrecheu, 54.
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Festuugsstrafe, s. Steuervcrbrechen, 4. 42. 43.

Feuersgefahr, s. Packhosslager g.

Fischerfahvzeuge, welche bloß frische Produkte des

Meeres einführen, sind zum Erlaufen in bestimmte

Häfen nicht verpflichtet. Z. O. §. 7.

Flachs, s. Verwiegung. 2.

Flüssigkeiten, s. Erhebung 3. 4 - 5 - Thacirung Z. Ver¬

minderung 12.

Folgen des verletzten Verschlusses, s. Waarenverschluß.

Förmlichkeiten (unterlassene), s. Verfahren lg.

Formular zu den Angaben, s. Verfahren 7.

Forstbeamte und Polizeibeamte sind verpflichtet, die

Grenzbesehung thätig zn unterstützen; des Behufs

müssen sie Verletzungen der Steuergesetze, welche bei

Ausübung ihres Dienstes zu ihrer Kenntniß kommen,

möglichst hindern, und auf jeden Fall zur nähern

Untersuchung sogleich anzeigcn. Sie haben die Be-

fugniß, bei erheblichem Verdachte, daß eine Verle¬

tzung der Steuergesehe beabsichtigt werde, Personen

und Sachen in so weit anzuhalten, als dieses den

Grenzaufsehern verstattet ist. Um sich zu legitimiren,

müssen sie entweder in ihrer Uniform gekleidet sein,

oder sich durch ihre Bestallung oder durch Brust¬

schilde aueweisen. Z. O. §. rz.
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Frachtbriefe (falsche), s. Steuerverbrechen 34.

1) Müssen, in so fern sich keine Unrichtigkeiten er¬

geben, nachdem sie vom Zollamte mit einem deutlichen

Stempelabdrucke versehen worden, dem Frachtführer

zurückgestellt werden. Diese Bezeichnung der Fracht¬

briefe mit dem Zollstempel hat den Zweck, dem Em¬

pfänger der Waaren, auf die kürzeste Weise, die Ueber-

zeugung zu gewähren, daß seine Waare vom Fuhr¬

mann richtig angegeben ist, und daß dieser nicht

versuchet hat, mit fremdem Gute Unterschlcife zu ma¬

chen. Der Kaufmann ist so im Stande, wenn es

je einem Fuhrmann gelingen sollte, ganz oder theil-

weise durchznschleichen, die begangene Defraudation,

zu seiner künftigen eignen und zur Sicherheit Ande¬

rer, erweisend anzuzeigen. Znstr. z. G. V. §. 43.

2) Eine jede, aus einem besonder» Frachtbrief ent¬

springende Sendung ist eine einzelne für sich beste¬

hende Position. Die Goldquote und der Pflichttheil

in Tresor- und Thalerscheinen wird also von dem

Gefällbetrage eines jeden einzelnen Frachtbriefes be¬

sonders berechnet. Znstr. z. G. V. K. 45 -

Frachtführer, s. Frachtbriefe 1. Quittung 1, L. Steu¬
erverbrechen 2Z.

Frachtfuhrwerke, s. Grenzaufseher ».

Frankfurt, s. Niederlagerecht2.



38 Freilassung. Gefälle.

Freilassung der in Beschlag genommenen Maaren, und

Transportmittel, s. Steuerverbrechen 4L.

Freischeine, s. Verfahren 24, werden über Gegenstände,

welche keinen Gefällen unterworfen sind, ertheilt, und

müssen dem Führer derselben zur Legitimation im

Kontrollbezirk zugestellt werden, Znstr. j. G> V.

§- 57 .

Fremde (reisende) s. Steuerverbrechen II.

Frist, s. Begleitscheine 12. Verfahren 11, Zc>.

Führer von Schiffsgefäßen, s. Grenzaufseher e, des,

gleichen von Fuhrwerk, Gepäck »der steuerbarer Ge»

genstände, s. Grenzaufseher b.

Führung des Gewehrs, s. Gewehr.

Fuhrwerk (lediges), s. Grenzaufseher ä.

Fuhrwerk (beladenes) s. ebend. /.

Tarn (Leinen), s. Verwiegung 2,

Gattung der Maare, s, Verfahren 27.

Gebrauch des Gewehrs zum Widerstande, s, Steuer»

verbrechen 42,

Gefällbetrag, s, Frachtbriefe 2,

Gefälle, s. Berechnung, Rhein-'Octroi-Gefälle.

Gefälle (gestundete), s. Pripatlager Z.

Gefälle (zu viel bezahlte), s. Berechnung-



Gefälle. Gegenstände. Z9

Gefälle (zu wenig erhobene), s. Berechnung.
Gefällerlaß, s. Begleitscheine i.
Gefängnißstrafe, s. Stenerverbrechen 4.
Gegenstände (abgabenfreie) s. Freischeine. Verfahren LI.
Gegenstände (erlaubte), s. Steuerverbrechen 1.

Gegenstände, aus den Inlande zum Inlande durch
das Ausland, so wie

Gegenstände aus einem einheimischen Seehafen nach
einem andern, desgleichen auf Grenzstrihmen, s.

Steuerpflichtigkeit.

Gegenstände (fremde) können innerhalb Landes umge¬
laden und gelagert werden, ohne deshalb Verbrauchs¬

steuer zu zahlen. Ges. §. iz. (fremde) bloß zoll¬

pflichtige, die den völligen tarifmäßigen Einfuhrzoll,

auch diejenigen, welche die Verbrauchssteuer in den

östlichen oder westlichen Provinzen entrichtet haben,

werden bei der Versendung aus einem dieser beiden

Haupttheile des Staats in den andern wie inländi¬

sche angesehen und behandelt. Ges. §. 22.

Gegenstände der Durchfuhr, s. Durchfuhrabgabe.
Steuerverbrechen Z.

Gegenstände (steuerbares s. Gewerbebetrieb, Grenzaufse¬
her k. Steuerverbrechen Ai.

Gegenstände (verbotene) s. Steuerverbrechen i.
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Gegenstände. Gesandte.

Gegenstände (zum Veredeln und zum Verarbeiten,

imgieichen zur Verzehrung,, s. Ermäßigung r, 2.

Gegenstände (verdächtige), s. Verfahren 9,

Gegenstände (verschiedene) s. Erhebung 2.

Gegenstände (zollpflichtige), ^Bescheinigung, Gewerbe¬

betrieb, Verfahren 24, Verminderung 2, Verwiegung r.

Geldbuße, s. Steucrve. breche» 4 , 27, Ig.

Gelderhebung oder Annahme, s. Grenzaufseher.

Gepäck, s. Grenzaufseher, Verfahren ig,

Gesandte (fremde) Minister und förmlich beglaubigte

Geschäftsträger am djeßeitigcn Hofe, haben die he-

fugniß

1) bei ihrem ersten Antritt und in einem Zeitraum

von einem Jahre, alles was zur Einrichtung ihres

Hauses gehört, als Wagen, Pferde, Meubeln, Klei¬

dungsstücke, Wäsche Tischgeschirr uud dergleichen frey

von Zoll und Verbrauchssteuer einzuführen.

2) die fremden Gesandten dürfen eine Quantität

Verbrauchsartikel bis zu einer Summa von 2000

Thaler frei von Zoll und Verbrauchssteuer einbringe»;

die Residenten und Geschäftsträger hingegen nur bis

zu einer Summe von rnoo Thaler»,

L mtions-Sekretarien können die zum ihrem

Gebrauch bestimmen Gegenstände bestehend, in Klei-



Gesetz. Gestellung. 4*

dungsstücken, Wäsche, Papier und Büchern frei von

Zoll und Verbrauchssteuer einbringcn.

Regulativ vom rZlen Febr. igig-

4) Gedachten Personen werden über die gefertigten

' Sachen zu ersten Einrichtung Eingangs zollfreie Passs

errheilt werden. Minist. Vers, von >8 Merz 16^9-

Z) den fremden Gesandten sollen die für sie ankom-

menden Sachen gegen deren lchriftiiche Deklaration

auf Treue und Glauben, mithin ohne Revision ver¬

abfolgt werden. M- Verf. v. 26. Äctober igiA.

Gesetz, s. Auslegung.

Gerichtsverfassung (abweichende), s. Steuerverbr.47 6.

Geschenke oder Privat - Remunerationen, dürfen die

Steuerbeamten unter keinen Umständen für irgend

ein Dienstgeschäft, es bestehe in Nachfragen, Revi¬

sionen, Ausfertigungen u. s. w., es sei an Geld,

Sachen oder Dienstleistungen, es habe Namen wie es

wolle, weder verlangen noch annehmen.

Reisende und andere Steuerpflichtige dürfen der¬

gleichen dagegen unter keinen Umständen und unter

keinerlei Vorwand geben oder nur antragen, ohne sich

straffällig zu machen. Z. O. §. 107. und 146. S.

Steuerverbrechen 37.

Gesinde, s. Steuerverbrechen 22, 23.

Gestellung der Waaren, s. Verfahren 16.



42 Gerteide. Gewerbetrieb.

Getreide zur Mehl, und Schryotbereitung nach aus¬
wärtigen Mühlen versandt, kann nach der Bestim¬

mungen des §. 6z. der Zoll- und Verbrauchssteuer-

Ordnung behandelt werden. Resrr. vom Lgten Sc-

tober igLo.

Gewässer, welche den Grenzbezirk durchschneiden, auf

welchen Güterversendungen Statt finden, sind als

Zollstraßen anzusehen. Z. S. §. 4.

Gewehr, oder andere gleichschädliche Werkzeuge zum
Widerstande gegen Beamte bei Verübung von Steuer,

Kontraventionen, s. Steuerverbrechen 40. 42.

Gewerbe, heimlicher Betrieb desselben mit steuerpflich¬
tigen Waaren, s. Uebertretung.

Gewerbebetrieb (begünstigter) mit steuerbaren, aber ent¬
weder ganz frei, oder gegen eine geringere Abgabe

verabfolgten Gegenständen, s. Stcuerverbrechen 31, zs.

Gewerbebetrieb (Unerlaubter), s. das. 5.
Gewerbebetrieb mit verbrauchspflichtigen fremde» oder

gleichnahmigen inländischen Gegenständen innerhalb

des Grenzbezirks, kann, wenn er bereits früher be¬

standen hat, nur fortgesetzt und neuer nur angefan¬

gen werden, unter Beobachtung derjenigen Vorschrif¬

ten, welche die Regierung nach der Oertlichkeit und

.um das Gewerbe- und Abgaben- Interesse zu sichern

anordnen wird; welches von beide» Abtheilungen der
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Regierungen gemeinschaftlich geschehen muß. Z. 0.

§. >7 -

Gewerbetreibende, s. Erlaß, r. Steuerverbrechen n,

iL. Uebertremng.

Gewerbögehülfen, s. Steuerverbrechen 22, LA.

Gewichtversteuerung, s. Tharirung 5 .

GlaSwaaren, s. Tharirung s.

Goldquote, s. Frachtbriefe 2.

Grenzaufseher sollen im Grenzbezirk in allen Richtun¬

gen zu Pferde und zu Fuß patrouilliren, Z. S. §. 9.

und mit einem Schilde versehen sein §. 10., s. Ver¬

fahren.

Gnnjaufsehirr dürfen sich durchaus mit keiner Geld¬

erhebung befassen,

Ihren Dienst verrichten sie nur auf den Ans-ge-

posten oder durch Patrouilliren. Sie sind befugt:

») Frachtsuhrwerke und Heerdensührer anzuhalten,

sich ihre Zettel vorzeigcn zn lassen, und sie dem

Angenschein nach, mit den Ladungen zu vergleichen.

Sie müssen sie, wenn diese nicht übereinstimmen,

in der Richtung, worin sie selbige finden, bis zu

dem nächsten Grenz- oder Steueramte begleiten,

b) Dagegen dürfen sie Reisende zu Wagen mit Ge¬

päck, oder zu Pferde und zu Fuß mit Felleisen

und dergleichen gar nicht anhalten, welche sie aus



44 Grenzaufseher.
einer Zollstraße in der unbezweifelten Richtung

nach dem Grenzamte finden. Menn aber das

Grenzzollamt im Rücken ist/ so können sie, mit

Ausnahme der mit gewöhnlichen Posten oder Ex¬

trapost Reisenden, den Nachweis der geschehe¬

nen Meldung fordern, und müssen sobald dieser

erfolgt, Personen und Sachen ohne Störung ver¬

abfolgen lassen, im entgegengesetzten Fake aber

zum Zollamte zurückführen. ,

e) Auf der Stelle zn revidiren sind sie, in so fern

es erforderlich ist, befugt: Kiepen^ und Packen-

träger, Handfuhrwerke, Bauerfuhrwerke, beladene

Lastthiere, welche nicht perpackte Maaren führen,

um sich Ueberzeugung zu verschaffen, daß entwe¬

der keine steuerbaren Gegenstände geladen, oder

diese gehörig angemeldet sind.

Bei förmlich verpackten Maaren müssen sie,

entweder wie oben unter « vorgeschrieben ist, ver¬

fahren, oder solche zur Obrigkeit des nächsten

Orts führen, um mit dieser eine Nachsuchung

vorzunehmen,

ö) Alles ledig angegebene Fuhrwerk können sie an-

halten, um sich zu überzeugen, daß es wirklich

unbeladen ist.

v) Führer von Schiffsgefäßen, welche weniger als

5 Lasten tragen können, sind schuldig auf ih-
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ren Anruf, sobald wie zulässig, anzuhalten, um,

je nachdem die Grcnzaufsehcr es verlangen, entwe¬

der deren Ankunst auf ZollbLten abzuwarten, oder

dem Ufer zuzusteuern, und dort an dazu schickli¬

chen Stellen anzulegen.

k) Sie müssen alle steuerbare Gegenstände, welche

nicht mit dem vorgeschriebenen Ausweis versehen

sind, damit nicht übereinftimmen, oder auf einer

Straße,- welche von der darin vorgeschriebenen ab-

abweicht, antreffen, in Beschlag nehmen und in

das nächste Zollamt abliefcrn.

Zedermann, der Fuhrwerk, Gepäck oder steu¬

erbare Gegenstände führt, ist schuldig, den Grenz-

aufsehern bescheiden Folge zu leisten, und dasje¬

nige zu unterlassen, wodurch er sie in Ausübung

ihres Amtes hindern würde. Z. O. §. 12.

Grenzbezirk heißt der, einer besondern Aufsicht unter¬
worfene, Raum längs der Landesgrenze, dessen Breite

(oder Tiefe) nach der Herrlichkeit bestimmt wird. Z.

O. §. 2. S. Bescheinigungen Gewässer, Gewerbebetrieb,

Grenzausseher, Häfen, Nebenwege, Verfahren 19, Zoll¬

straßen.

Grenzlinie ist diejenige Linie im Grenzbezirk gegen das

Ausland. Z. Q. §. 2.

Grenzsiröme und Flüsse, s. Gewässer,. Steuerpflichtig,

keit, Verfahren 4Z.
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Grenzverkehr (kleines) s. Nebenzollämter.

Grenzzollamt, s. Verfahren 2, Z.

Gültigkeit des Zeitraumes der Begleitscheine, s. Be¬

gleitscheine Z.

Güter (herrenlose) die einem schnellen Verderben aus-

geseht sind, s. Packhofslager 9.

Güter, welche länger als zwey Zahr lagern, s. Pack-

hofs'ager 10.

Gükerbestätiger, s. Verfahren 5.

Güterversendungen, s. Gewässer.

Hafen, s. ElbMe.

Hafen sind die Landstraßen an der Seeseite. Z. O. 2. 4.

Hafenordnung, s. Verfahren 1.

Handelsabgaben, s. Maaren.

Handelsfreiheit, soll den Verhandlungen mit andern

Staaten in der Regel zur Grundlage dienen. Ges.

§. Ä-

Handelsplätze, s. Packhofslager n.

Handfuhrwerke, s. Grenzaufseher e.

Handleistungen der Steuerpfiichrigen, s. Waarenrevk-

sion 2.

Handlungen (betrügerische), s. Steuerverbrechen 5.
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Handlungsbediente, s. Steuerverbrechen 22. 2Z.

Handwerkswaaren, s. Steuerpflichtigkeit 6.

Hanf, s. Verwiegung 2.

Hauptzollämter, s. Zollstraßen. Sind zur Erhebung des

Ein- und Ausgangszolles, so wie der Verbrauchssteuer

ohne Ausnahme befugt; in der Regel allein ermäch¬

tigt Begleitscheine zu ertheilen, so wie die Ein- und

Ausgangsbescheiniguug - über Waaren, welche aus

einem Ländertheile in den andern übergehen und zu¬

gleich fremdes Gebiet berühren; desgleichen letztere

über steuerpfiichtige unversteuerte Waaren. Z. O. §. 11.

Hausvisitakionen, s. Uebertretung.

Häute (rohe) s. Verwiegung 2.

Hebungsbehörden, s. Berechnung.

Heede, s. Verwiegung 2.

Heerdenführer, s. Grenzaufseher ->.

Herausgabe der Waaren, s. Packhofslager r.

Herrenlose Güter, s. Packhofslager 9.

Herunternahme der Waaren vom Packhofe s. Nie¬

derlagerecht 2.

Hintertreibung, s. Steuerverbrechen io.

Jahresfrist, f. Berechnung.



48 Inhaber. Kommunalabgaben.

Inhaber eines Privatlagers, s. Privatlager .Z

Inländern (bekannten, sichern), s. Entrichtung 4.

Instruktion der Sache, s. Sreuerverbrechen 47.

Instrumente, mathematische und dergleichen, s. Th«'

rirung 2.

Justizbehörden, s. Steuerverbrechen 47. ä.

Kanäle, s. ElbzLlle.

Karten, s. Spielkarten.

Kaufleute, s. Niederlagerecht 1, Frachtbriefe I.

Kaufmannsgüter, s. Posten, Verfahren 20, 59.

Kaution, s. Entrichtung 4.

Kiepenträger, s. Grenzaufseher c.

Kinder, s. Steuerverbrechen 24.

Klassifikation derjenigen Waarenartikel, welche im Ta/

rif nach verschiedenen Sätzen abgetheilt sind, s. Er/

Hebung 2. Revision.

Kleinigkeiten, s. Ansageposten 7, Revisionsrecht 8,

Verfahren 56.

Kollis (lagernde) s. Lagergeld.

KolliS (plombirte), s. Verwiegung >

Kommunalabgaben, /. Waaren.

Kommu-
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Kommunalbeamte müssen bei Hausvisitationen zuge¬

zogen werden, s. Uebertretungen.

Kommunalzölle, s. Binnenzölle.

Konfiskation, s. Steuerverbrechen i.

Konkurrenz anderer Verbrechen, s. Steuerverbrechtn ZZ.

Konkurse, s. Packhofslager i.

Konsumtionsabgaben, s. Maaren.

Konsuln (preuß.), s. Verfahren 7.

Kontravention, s. Steuerverbrechen 1, 14.

Kontrollämter, s. Zollstraßen, Bescheinigung, Verfah¬

ren 11, äs, 16, 17. 1) Sollen auf der Binnenlinie

des Grenzbezirks errichtet werden. Z. O. §. 9-

2) Sind nur zur Erhebung des Ausgangszolles

befugt. Z. O. §. 11.

Kontrollbezirk, s. Freischeine.

Krahne, s. Elbzölle.

Kunststraßen, s. Elbzölle.

Küstenfahrt, s. Verfahren Lg.

Lack und Licht, s. Maarenverschluß 4.

Ladungs - Verzeichniß, s. Verfahren 4.

Lagerfrist, s. Niederlagerecht1, 3, 4.
L 4 1
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Lagergeld, s. Niederlagerscht I.
1) Die Entrichtung des Lagergeldes geschiehst nach

folgenden Sätzen:

Für das Lager bis zu drei Monaten einschließlich

wird nichts entrichtet.

Für das Lager bis zu einem Jahre, vom ersten

Tage deö vierten Kalendermonats an, monatlich:

bei trockner Waare vom Centner 6 Pfennige,

bei nasser Waare vom Centner i Groschen.

Für das Lager bis zu zwei Jahren, für die zweiten

zwölf Monate, monatlich:

bei trockner Waare vom Cent, i Gr.

bei nasser Waare vom Cent. 2 Gr.

Kollis unter einem Centner, werden zur Entrichtung

gleich solchen von einem Centner gezogen.

Bei schwereren Kollis werden die Zwischensummen

in Pfunden nicht mit zur Berechnung gebracht.

Jeder Monat wird nach dem Kalender und für

voll gerechnet, wenn die Lagerfrist auch unter einem

Monat dauert. Z.,O. §. 42.

2) Wo der Packhofsraum Privateigenthum ist, und

der Staat nur die Aufsicht auf das Lager und die

Verwaltung führt, wird das Lagergeld nach dem ört¬

lichen Kostenbedarf für das Gelaß und die Aufsicht

fesigestellt. Z. O. §. 4Z.

Ländertheile, s. Verfahren 2Z, 2Z.
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Landestheile, abgesondert gelegene, auch vorspringende/

für welche besondere Verhältnisse es erfordern, kön¬

nen von Entrichtung des Zolles und der Verbrauchs¬

steuer für fremde Gegenstände ausgeschlossen

bleiben, und in dieser Beziehung eigene, der Oert-

lichkeit angemessene Verfassungen erhalten. Der Ven

kehr solcher Landestheile mit dem übrigen Znlande-

unterliegt den Beschränkungen, welche dieses Ver-

hältniß erfordert. Ges. §. 24,

Landwein (Handel mit), s. Privätlager s.

Lastthiere, st Grenzausseher e.

LegitimationsscheiN muß dein Waarenführer, nachdem

^ darauf die erfolgte Entrichtung des Ausgangszolles

bescheinigt worden- zurückgegeben werden, um sein

im Voramte schon eingelegtes Pfand darauf zurück

empfangen zu können. .Jnstr. z. G. ,V. iZZ. S-

Bescheinigung, Verfahren 16, Z2.

Leichttrung auf der Rhede, st Entrichtung 2,

Leuchtthürme, s. Elbzölle,

Linie, st Binnenlinie, Grenzlinie. ^

Löschung der Bürgschaft, st Begleitscheine Z.

Lumpen, st Verwiegung 2.,

Maaß (das höchste) der Bestrafung- st Steuerverbre-

chen 6 .



52 Maaßregeltt. Nachschuß.

Maaßregeltt zur Erhaltung der Waare, s. Packho,«-

lager 6.

Maaßftäbe des Tarifs, s. Steuerverbrechen is, Ver¬

fahren Z,

Maaßversteuerung, s. Tharirung 3.

Magdeburg, s. Niederlagerecht 2.

ManufakLurwaaren (inländische) s. Steuerpflichtigkeit

Markte (auswärtige), s. Steuerpflichtigkeit 6.

Märkte (inländische), s. Erlaß 1.

Material zum Verschluß, s. Waarenverschluß 4.

Menge der Waaren, s. Verfahren 27.

Messen, s. Steuerpflichtigkeit «, Verfahren 23. Ver¬

minderung.

MeßgUk, s. Entrichtung 6, Verfahren 23.

Milderung der Strafbarkeit, s. Steuerverbrechen 3g.

Mindererhebung, s. Verminderung.

Mißbrauch der Amtsgewalt, s. Steuerverbrechen 39.

Mitwissenschaft von Steuerverbrechen, s. das. 10.

Monat, s. Lagergeld 1.

Münzen (falsche), s. Verfahren 9.

Nacherhebung des Ausgangszolles, s. Verminderung 14.

Nachschuß (frei von), s. Verfahren 24, 25.



Nachschuß. Niederlagen. LZ

Nachschuß (Verbrauchssteuer-) s. Wein.

Naturereignisse^ s. Begleitscheine 8-

Naumburg/ s. Niederlagerecht 2.

Nebenwege, welche durch den Grenzbezirk führen, sind

diejenigen, welche nicht als Zollstraßen bezeichnet sind.

Z. O. §. Z. S. Bescheinigung, Steucrverbrechen 14,

Transport 2.

Nebenzollämter, s. Zollstraßen,

erster Klasse, dürfen nur solche Gegenstände ohne

Unterschied expediren, welche bloß den Einfuhr- oder

Ausfuhrzoll entrichten; wenn sie aber auch Verbrauchs¬

steuer tragen, yur dann, wenn diese von der ganzen

Ladung unter zehn Thaler, oder wenn die Verbrauchs¬

steuer, womit der Gegenstand betroffen ist, nicht über

einen Thaler vom Centner betragt. Zur Ertheilung

von Begleitscheinen und Ein- und AnSgangsbeschei-

nigungen bedürfen sie besonderer Ermächtigung. Z.

O. §. 11.

zweiter Klasse. Sind für das kleine Grenzver¬

kehr bestimmt und ihre Errichtung, so wie ihre Erhe-

bungsbefugniß, von örtlichen Verhältnissen abhän¬

gig. Ebend.

Nettogewicht oder Verminderung des Inhalts der

Kollis, s. Erhebung 1, Packhofslager 6 .

Nettoverwiegung, s. Tharirung 2, Waarenverschlnß 7.

Niederlagen, s. Elbzölle.



54 Niederlagen. Niederlagerecht.

Niederlagen (heimliche), vor, steuerpflichtigen Maaren,

s. Uebertretiing.

Niederlagen (öffentliche), s. Packhöfe, Packhofslager.

Niederlegen der Gefälle, s. Entrichtung 4.

Niederlagerecht, s. Packhofslager 11. 1) Bestehet in

der Befugniß/ fremde unversteuerte Maaren auf ge¬

wisse Zeit in einem Packhofe niederzulcgen; diese Zeit

heißt die Lagerfrist, und die Gebühr für die Be¬

nutzung, das Lagergeld. Z. O. §. 35.

Dieses Recht kann nur Kaufleuten und Spediteurs

bewilligt werden. Auf Wein soll es ausnahmsweise

nur dann Anwendung finden, wenn dazu geeignete

Räume im Packhofe vorhanden sind, und die Weine

keine Behandlung erfordern.

Auf Zoll findet in der Regel gar kern Niederlage¬

recht Statt,

Auf Verbrauchssteuer aber soll die Lagerfrist zwei

Zahr nicht überschreiten. Z. O. §. 35,

2) Als Ausnahme von der Regel, daß es für

den Zoll kein Niederlagerecht giebt, soll zur Erleich¬

terung des Handels und zur Vermeidung von Rück¬

zahlung, wenn dir Maaren westlich der Oder wieder

ausgeführt werden, zu Stettin, Berlin, Frankfurt,

Breslau, Magdeburg und Naumburg, für solche

Maaren, welche nur dem Zoll, jedoch mit mehr als

zwölf guten Groschen, unterworfen sind, ein sechsmo-

natliches Lager gestattet sein.
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Der Eingangszoll wird alsdann" erst bei Herunter-

nähme der Maaren vom Packhofe,,' auf jeden Fall

aber nach Ablauf der sechsmonatlichen Frist auch dann

entrichtet, wenn das Niederlagerecht in Bezug auf

die Verbrauchssteuer noch länger dauert. Z. O. §. 36.

(Diese Verfügung ist dahin modificirt worden:

Der Zoll darf erst daun entrichtet werden, wenn

über dergleichen Maaren aus dem Packhofslager in¬

nerhalb der zweijährigen Lagerfrist verfügt wird. Diese

Erleichterung betrifft jedoch nur die vorhin namentlich

benannten Packhofs.-Städte.

Cabinets-Ordre vom igten Ortober u. Minist.-Verf.

vom Lten November 1619.)

3) Wird die Maare innerhalb der Lagerfrist zum

Ausgange declarirt und abgeführt, nach einer Rich¬

tung, für welche im Gesetze eine Erleichterung im

Zoll bewilligt ist; so wird der Zoll darnach erhoben.

Der Versender haftet aber für die volle Abgabe, bis

der wirkliche Ausgang vorschriftsmäßig erwiesen ist

Z. O. §. 37.

4) Wird verbrauchssteuerpflichtige Maare, nach ver¬

strichener Lagerfrist für den Zoll, aus dem ferner»

Lager für Verbrauchssteuer nach einer im Zoll erleich¬

terten Richtung versandt; so kann nach in gehöriger

Form geführtem Beweise der Ausfuhr, ein Anspruch

auf Vergütigung der mehr gezahlten Zollgcfälle gr'

macht werden. Z. O. §. 38.



66 NiederlagesKein. Packhofsanlagen.

3) Wird die-Waare aus dem Packhofslager nach

einer andern Packhofsstadt deklarirt und abgeführt,

so ist das Niederlagerecht für den Zoll erloschen. Z.

O. §. Z 9 -

6) Für den Speditionshandel von Stettin ist je¬

doch gestattet, die Waare, bis drei Wochen nach der

Einlagerung, nach Frankfurt, Berlin und Breslau

als Speditionsgut zu deklariren und abzuführen, der¬

gestalt, daß das sschsmonatliche Lagerrecht vom Ein¬

gangs der Waare in der zweiten Packhofsstadt ange¬

rechnet wird. Z. S. §. 40. S. Packhofslager n.

Niederlageschein,s. Packhofslager 4.

Nothhafen, s. Erlaß i.

Ottroi-Gefalle, s, Rhein-Octroi-Gefälle.

Ordnungsstrafe, s. Steuerverbrechen iZ, 4L.

Ortsbehörde, s. Bescheinigung.

^ackenträger, s. Grenzaufseher 0.
Packhöfe. Auf denselben können fremde Maaren,

von denen die Steuer noch nicht oder nur zum Theil

entrichtet ist, anfbewahrt werden. Z. O- §. 34.

Packhofsanlagen. An Orten, wo keine Packhöfe, und

keine dem Staate zugehörigen Gebäude vorhanden

sind, welche zu einer Packhofsanlage benutzt werden

können, ist es Sache der Kaufmannschaft oder Kom-
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mnne, welche eine solche Anlage wünschen, den nö-

thigen sichern Raum zur Benutzung des Staats zu

stellen, und wenn die Verwaltungskosten die Ein¬

nahme an Lagergeld übersteigen, den Mehrbetrag zu

decken. Z- O. §. Z2.

Packhofölager, s. Niederlagerecht.

Packhofslager. 1) Die darin befindliche Waare haf¬

tet dem Staate unbedingt für die davon schuldigen

Gefälle nach demjenigen Tarif, der am Tage der

Versteuerung gültig ist. Eine Herausgabe der Waare

kann in keinem Falle, auch nicht von Gerichtshöfen

bei Konkursen, eher verlangt werden, bis die Gefälle

bezahlt sind. A. O. §. 44 -

s) Das Verfahren beim Eingänge von Gegenstän¬

den auf Packhösen und bei Versendung von densel¬

ben ist, im Allgemeinen, denselben Vorschriften un¬

terworfen, welche für die Einfuhr von Maaren über

die Grenze ohne Entrichtung der Steuer und für

die Erlheilung von Begleitscheinen, gegeben worden,

und wobei besonders die künftige Bestimmung der

Waare, ob sie M Versendung, zum Packhofs- oder

Privatlager, oder zum Verbrauch bestimmt ist, be¬

rücksichtigt werden muß. Z. O, §. 45.

3) Transitogut und andere Maaren, welche zur wei¬

tern Versendung angegeben sind, brauchen in den §.

sz. der Z. O. bemerkten Fällen nur dann einer fpeziel-



69 Packhofslager.

len Revision unterworfen zu werden, wenn der Ein,

pfänger es wünscht, oder Verdacht einer Vertauschung

vorhanden ist. Z. O. §. 46.

4) Maaren, welche zur Konsumtion im Orte, zur

Niederlage, oder zum Privatlager bestimmt sind,

sollen innerhalb der in den Packhossreglements zu

bestimmenden Zeit nach ihrer Ankunft, in Gegenwart

des Empfängers speziell revidirt werden, Ueber die¬

jenigen, welche zur Niederlage kommen, erhalt er

einen Niederlageschein, welcher bei der Verabfolgung

der Maare zurück gegeben wird, und es stehet ihm

frei, die Maare seinerseits zu verschließen. Z. S. §. 47.

5) Es hängt von dem Ermessen der Steuerbehörde

ab, in welchen Fällen sie den Waarenverschluß der

lagernden Maaren für nöthig erachtet.

Meldet sich der Empfänger nicht innerhalb der be¬

stimmten Zeit nach Ankunft der Maare, um jenen

Verhandlungen beizuwohnen; so kann das Verfahren

auch ohne ihn geschehen. Z. O. §. 47,

6) Den EigenthHmern und Disponenten der la,

gernden Güter steht es frei, auf der Niederlage, un¬

ter Aufsicht der Beamten, die Maaßregeln zu tref¬

fen, welche die Erhaltung der Maare nöthig macht,

sie zu dem Ende umzuftürzen, anders zu verpacken,

oder aufzufüllen.

Das Nettogewicht, oder der Inhalt der Maaren

hei der ersten Revision, darf aber durch dergleichen
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Maaßregeln nie vermindert werde»/ so wie auch bei

der Herunternahme der Maare, keine Vergütigung

für versteuerte Maare erfolgt, welche zur Ergänzung

der unversteuerten gedient hat.

Veränderungen des Gewichts der Thara sind um

ter obigen Umständen erlaubt.

Die besonder» Packhofsreglements werden bestimm

men, in wie weit Bearbeitungen der auf dem Pack-

Hose lagernden Maaren auch für andere Zwecke, als den

der bloßen Erhaltung statt finde» können. Z. O. §. 46 -

7) Für eine jede Packhofsstadt soll, nach Maaßgabe

der örtlichen Umstände, ein besonderes Regulativ er-

theilt und dem Handelöstande daselbst bekannt gemacht

werden. Z. O. §. 49.

8) Die Packhofsverwaltung muß für die wirth-

schaftliche Erhaltung der Packhofsräume in Dach

und Fach, für sichern Verschluß derselben, für Ab¬

wendung von Feuersgefahr oder Brandstiftung aus

Unvorsichtigkeit im Innern des Gebäudes und sei¬

ner nächsten Umgebungen, und für Anfrechthaltung

von Ruhe und Ordnung unter den im Packhofe be¬

schäftigten Personen, dem Packhofsregulativ gemäß,

sorgen, und haftet für Beschädigungen der lagern¬

den Maaren, die aus einer Unterlassung oder Ver¬

nachlässigung dieser Fürsorge entstehen.

Andere Beschädigungen der lagernden Maaren, und
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dieselben treffende Unglücksfälle, hat sie dagegen

nicht zu vertreten. Z. O. §. Zo.

9) Sind Güter, deren Eigenthümer und Empfän¬

ger unbekannt sind, ein Jahr im Packhofe geblieben,

so soll die? und eine genaue Bezeichnung derselben,

durch die Amts/, Intelligenz/ und Zeitungöblätter

der Provinz, zu zwei verschiedenen Malen von vier

zu vier Wochen bekannt gemacht, und ein dreimonat¬

licher Termin anberaumt werden, nach dessen Ablauf

die Packhofsverwaltung, wenn sich niemand meldet,

berechtigt ist, die Güter öffentlich in Gegenwart eines

oberen Steuerbeamten meistbietend zu verkaufen. Der

Ertrag soll, »ach Abzug des Lagergeldes und der Ab/

gaben, neun Monate hindurch deponirt bleiben, nach

deren Ablauf aber der Armenkasse verfallen.

Sind dergleichen Güter einem schnellen Verderben

ausgescht, so kann ein früherer Verkauf mit Geneh/

migung der Negierung in der Art geschehen, daß der

Lizitationstermin im Orte zu zwei verschiedenen Ma/

len innerhalb acht Tagen öffentlich bekannt gemacht

wird. Z. O. §. 51.

ic>) Ist der Eigenthümer bekannt, so soll er auf¬

gefordert werden, die länger als zwei Jahr lagern¬

den Güter in einer bestimmten Frist vom Packhofe

herunter zu nehmen, welche vier Wochen nicht über¬

schreiten darf, widrigenfalls damit, wie vorhin bemerkt,

zum Verkauf geschritten, und der Ertrag, nach Ab-
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rüg aller Kosten und Abgaben, dem Eigenthümer zu,

gestellt werden soll. Z. S. §. 51.

11) Welchen Handelsplätzen das Nicderlagerecht

unbedingt auf gewisse Gegenstände zugestandcn wer,

den soll? bestimmt das Ministerium des Handels. Z.

O. §. 52.

Packhofsraum, s. Lagergeld 2.

Packhofsreglement, s. Packhofslager 4, 6, 7.

Pack'hofösladt, s. Entrichtung 3, Niederlagerecht 2, Z,

Verminderung 7.

Packhofsverwaltung, s. Packhofslager 6, 9.

Papiere (unrichtige), s. Steuerverbrechen 34.

Papier und Pappen zur Umschließung der Waaren,

s. Erhebung 1.

Partikuliers, s. Steuerverbrechen 15.

Passageattest, s. Verfahren 52.

Passagier und

Passagierguk, s. Verfahren 20, 54.

Patrouillen, s. Aufsicht.

Personen (fremde und unbekannte), s. Steuerverbre,

chcn 44, (ohne Nachweis einer bestimmten Nahrung

und Handthierung s. das. 41, (welchen Waaren un,

versteuert anvertraut werden) s. das. zs.
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Pfänder, s. Begleitscheine 5, Legitimationsfcheine,

Verfahren 16.

Pfandlegung, s. Begleitscheine 3 , Entrichtung 4, Ver»

fahren 16.

Pferdeöladung, s. Verminderung 1Z.

Pflichtteil j„ Tresor» und Thalerscheinen, s. Fracht»

briefe 2.

Plombage, s. Verfahren 40, Waarenverschluß.

Polizeibeamte, s. Forstbeamte.

Porzellanwaaren, s. Tharirung 2.

Posen (Großherzogthum), s. Steuerverbrechen 47 -

Posten, (ordinaire und extra) s. Grenzaufseher b, Ver»

fahren 20, 54—59.

(ordinaire), sind an keine Tagesstunden beim

Passiren des Grenzbezirks gebunden.

(extra), eben so wenig, wenn damit nicht Kauf»

Mannögüter rransportirt werden. Z. O. §. g.

Postgut, s. Steuerberbrechen 16, Verfahren 20. ^

Prämie, s. Ausfuhrprämie.

Privatabgaben, s. Maaren.

Privateigenthum, s. Lagergeld 2.

Privatlager, s. Steuerverbrechen 31, 1) heißt die ei»

nem PrivatMattne zügestandene Befugniß, Maaren
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bei sich zu lagern, von welchen die Gefälle noch nicht

entrichtet sind. Z. O. §. 53.

2) Ein solches Lager soll bei denjenigen Waaren

nicht Statt finden, bei welchen es auf die.Identität

«»kommt; es soll Niemand Anspruch darauf haben,

sondern lediglich von dem Ermessen der Verwaltung

abhängen, wo, wenn und unter welchen Bedingun¬

gen sie das Privatlager zu bewilligen, aufzuheben

oder zu beschränken für gut findet.

Es bleibt für Wein in den Provinzen östlich der

Weser, allen denen ausdrücklich untersagt, welche mit

Landwein handeln, diesen in ihrem Gewerbe brau¬

chen, oder Weinberge in der Nähe ihres Wohnorts

besitzen. Z. O. §. 54.

3) Der Inhaber eines Privatlagers haftet für die

ihm in Rechnung gestellten Gefälle von den darin

niedergelegten Waaren, in so fern er deren Entrich¬

tung an andern Orten, oder die Ausfuhr der Waa¬

ren in vorgeschriebener Art, nicht nachzuweisen ver¬

mag. Z. O. §. ZZ.

Privatverschluß, s. Verfahren 9.

Privatzeugnisse, s. Begleitscheine S-
Privatzolle, s. Binnenzölle.

Proben, s. Revision.

Produkte (frische des Meeres) s. Fischerfahrzeuge.
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Professtonisten, s. Steuerpflichtigkeit k>.

Provinzen (in allen) ohne Ausnahme, selbst in denje¬
nigen, worin das allgemeine Landrecht, die allgemeine

Gerichtsordnung und die allgemeine Kriminalordnung

noch nicht eingeführt sind, sollen die Vorschriften der

Zoll- und Verbrauchssteuer-Ordnung befolgt und dar,

nach erkannt werden. Z. O. §. 159.

Provinzen (westliche),s. Verminderung 15.

Publikation des Straferkenntnisses und Resoluts, s.
Steuerverbrechen 27, 4g.

Publikationöverhandlung, s. Steuerverbrechen 43.

Quittung über den Zoll und die Verbrauchssteuer, s.

Verfahren 10, 16, 47.

1) Der Frachtführer erhält keine Special-Quittun¬

gen, sondern das Duplikat der Deklaration als

Hauptquittung, welche den betreffenden Waarenem-

pfängern vorgezeigt werden, und woraus sich ein

Zeder Auszüge oder wovon er sich Abschrift nehmen

kann. Znstr. z. G. V. §. 49 -

s) Besteht indessen irgend ein Frachtführer auf

besondere Quittungen, so muß seinem Anträge ge-

willfahret werden. Er muß dieß jedoch gleich beim

Beginnen des ganzen Expeditionsgcschäfts ausdrück¬

lich verlangen, und daher vom Hauptzollamt darauf

aufmerksam gemacht werden. Zn solchem Falle

s) muß
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s) muß für eine jede Post, auf welche er Spezial¬
quittung verlangt, eine eigene Deklaration über¬
geben werden.

L) er muß die Deklarationen, so abgetheilt, selbst
übergeben, und sie dürfen für ihn nicht vom Zoll¬
amt angefertigt werden. Znstr. z. G. V. §. 50.

Rauminhalt der Gebinde, s. Erhebung 4, 5.

Recht (erloschenes), s. Niederlagerecht5.
Reglement, s. Packhofsreglement.
Regreß, s. Berechnung.
Reisende, s. Beschwerden, Geschenke, Grenzaufseheri>,

Verfahren 19, 54, 55.

Reisegepäck/ s. Verfahren 19, 20, 21, ,55.
Rekognition des Verschlusses, s. Verfahren ZL, 4L.
Rekurs, s. Steuerverbrechen 47.
Remunerationen/ s. Geschenke.
Resolut, s. Steuerverbrechett 47, 49.
Revision (allgemeine, besondere), s. Deklaration 9,

Packhofslager Z u- 4, Steuerverbrechen,Verfahren
8, 12, 14, 16, 17,-Waarenrevision.

Revision/ s. Waarenrevisiott.
Revision des Reisegepäcks, s. Verfahren 20, LL.
Revision der Waarenlager, s. Uebertretung.

l 5 ^1
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Revision. Wenn von Seiten der Steuerpflichtigen
bei der Klassifikation derjenigen Artikel, welche im

Tarife nach verschiedenen Sätzen- abgetheilt sind,

Widersprüche gemacht werden; so werden solche von

dem Amte entschieden, in so fern es dabei selbst keine

Zweifel hat. Dem Stcuerschuldigen ist dagegen der

Weg der Beschwerdesührung offen, und das Amt

muß ihn unterstützen, solche erweisend anbringen zu

können. Es muß ihn also darauf aufmerksam ma¬

chen, daß er von der streitigen Waare, entweder Pro¬

ben unter seinem Privatsiegel zurücklasse, oder sich

dergleichen unter Amtssiegel, zur Anfügung seiner

Beschwerde, besorge. Ist das Amt aber über die

Klassifikation selbst zweifelhaft, so erhebt es die

Gefalle nur als Depositum, und berichtet deshalb

an die Negierung, nötigenfalls mit Beifügung von

Proben. Instr. z. G. V. §. ioz.

Revisionörecht. i) Der Waarenführer muß, Behufs
der Revision, die Gegenstände so weit offen darlegen,

daß vollständige Ueberzeugung genommen werden

kann, ob keine höher besteuerten als die deklarieren

Gegenstände verpackt sind. Instr. z. G. V. §. ZL.

s) Haben sich bei der Revision Unrichtigkeiten er¬

geben, daß entweder mehr Maaren, als angegeben,

oder höher besteuerte Waaren, als die angegebenen,

vorgesunden worden sind, so erfolgt die Anhaltung
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der Waare, und ein weiteres Verfahren im Wege

des Prozesses findet Statt. Jnstr. z. G. V. 59 -

I) Wegen Kleinigkeiten, besonders beim Gewicht,

welches nie ganz genau übereinstimmt, dürfen keine

Weiterungen gemacht werden; aus jedem Fall aber

sind die wirklich Vorgefundenen Waaren, in Menge

und Art, der steuerpflichtige Gegenstand. Znstr. z.

G. V. §. 41.

Rhein-Octroi-Gefälle bleiben Vorbehalten. Ges. §. Lü.

Rheinprovinzen, s. Sleuerverbrechen 47.

Richkigmacher, s. Verfahren Z.

Rückzahlungen, s. Niederlagerecht L.

Salz, der Verkehr damit unterliegt Beschränkungen.

Ges. §. 4., s. Erzeugnisse (fremde).

Schadenersah, s. Steuerverbrechen 10.

SchadloöhaltUNg, s. Befreiung.

Schaffner, s. Verfahren Z.

Schiffer, s. Steuerverbrechett LA.

Schiffsgefaße, s. Verfahren 13.

Schild, damit soll jedes Amt und jeder Ansageposten,

welches die Behörde bezeichnet, die dort ihren Sih hat,

versehen seyn. Z. O. §. 10.

Schild (Brust-), s. Grenzaufseher.
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Schleusen, s. ElbzSlle.

Sechster Theil der Verbrauchssteuer als Strafe, s.

Steuerverbrehen 56.

Sechster Theil des Werths der Waare als Strafe,

s. das.

See (Versendungen über) vom Znlande zum Znlande.

s. Verfahren 43 -

Seehafen, s. Steuerpflichtigkeit s.

Seeschiffe, s. Erlaß 2, Z, 4. Verfahren 1, 4.

Seezeichen, s. Elbztlle.

Seide, s. Verminderung 5, Verwiegung 2.

Seitenwege, s. Steuerverbrcchen 14.

Sicherheitsleistung durch Pfänder oder Bürgschaften,

s. Begleitscheine 2, Verfahren 49.

Siegel, s. Steuerverbrechen ZZ, Waarenverschluß z.

Siegelgelder, Erhebung derselben geschiehst nach dem

Tarif. Ges. §. 10.

Sistirung der Exekution, s. Steuerverbrechen 4g.

Spediteurs, s. Niederlagsrecht I.

Speditionsgut, s. das. 6.

Speditionshandel, s. das.

Spielkarten sind einzubringen verboten. Ges. §. 4.

S. Erzeugnisse (fremde), Steuerverbrechen 3.
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Skaatsbinnenzölle, s. Binnenzölle.

Stahl, s. Verwiegung 2.

Stationsort (Post-), s. Verfahren 20.

Stempelpapiev (nachgemachtes), s. Verfahren g.

Stettin, s. Niederlagerecht 2 .

Steuer (Verbrauchs-), soll bei fremden Fabrik- und

Manufakturwaaren, zehn vom Hundert des Werths

nach Durchschnittspreisen, in der Regel nicht über¬

steigen, aber nach Beschaffenheit der Umstande gerin¬

ger seyn. Ges. §. 8.

Steuerämtem, (s. Bescheinigung) im Innern, erster

«nd zweiter Klasse, ist die Erhebung des Zolles und

der Verbrauchssteuer, und die Aufsicht auf die Steu¬

erpflichtigen übertragen. Die der ersten Klasse,

sind zu jeder Erhebung des Eingangszolles und

der Verbrauchssteuer von fremden Gegenständen be¬

fugt, welche gesetzlich im Innern geschehen kann.

Den Ausfuhrzoll nehmen sie ein, wenn ihn der

Versender im Absendungsorte zahlen will; sie sind

im Innern in der Regel allein befugt, Begleitscheine

zu ertheilen.

Steuerämter zweiter Klasse, dürfen den Ausfuhr¬

zoll ohne Ausnahme erheben.

Den Einfuhrzoll und die Verbrauchssteuer von "

fremden Maaren sollen sie, wenn auch die Entrich-
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tung im Innern erlaubt ist, nur dann erheben, wenn

letztere Abgabe für einen Empfänger in Einem

Transport nicht über 100 Rthlr. beträgt, und der,

selbe im Bezirk,des Steueramts wohnhaft ist.

Zur Ertheilung von Begleitscheinen sind sie ohne

Genehmigung der Negierung nicht ermächtiget, außer

wenn die Theilung eines Waarentransports nörhig

wird. Z. S. §. 14.

Steuer- (und Zoll-) Beamten, s. Behandlung, Ge,

schenke, Dienststunden.

Steuerpflichtige, Steuerschuldige, s. Behandlung,

Berechnung, Beschwerden, Geschenke, Waarenrevi-

sion 2,

Steuerpflichtigkeit. Ausnahmen hiervon sollen zum

Besten des inländischen Gewerbefleißes und Verkehrs

in folgendem Maaße Statt finden:

0) für Fabrikanten, welche mit eigenen Fabrikaten,

die kein Gegenstand der Verzehrung sind, auslän¬

dische Messen besuchen, und den unverkauften Theil

dieser, erweislich eigenen, Fabrikate zurückführen.

(Hierunter sind auch begriffen: Verlags-Arti¬

kel inländischer Buchhändler, die ins Ausland zur

Messe gesandt worden, und unverkauft zurückkom¬

men; sie müssen aber b-sonders verpackt werden.

Minist. Vers. v. L/sten Juni 1819.)
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b) für Professionisten, welche die Märkte benachbar¬

ter Grenzörter mit ihrer eignen Handwerksarbeit

bereisen, für denselben Fall;

c) Gegenstände, welche aus einem'einheimischen See¬

hafen unmittelbar nach einem andern inländischen

Seehafen, desgleichen Waaren, welche auf Grenz¬

strömen ohne Bestimmung nach dem Auslände,

verschifft werden,

6) Gegenstände, welche vom Inlande zum Inlande

durch das Ausland verfahren werden.

«) inländische Strandgüter von Schiffen, welche

nach dem Auslaufen verunglücken, wenn die That-

sache vollständig nachgewiescu, und die Bergung

und Lagerung des Guts unter Aufsicht von Be¬

amten geschehen ist.

In den zu a und b bemerkten Fällen, sollen jedoch

noch besondere Sicherungsmaaßregeln durch Waa-

renbezeichnung rc. angeordnet werden; auch kann die

Zollbehörde, wenn sie zweifelhaft darüber ist, ob ein

Mißbrauch Statt gefunden hat, in allen Fällen auf

Niederlegung oder Sicherstellung der Gefälle bis

zur ausgemachten Sache bestehen. Z. O. §. 62.

In Ansehung des Verfahrens bei dem «nk a ge¬

dachten Meß-Verkehr wird auf das dieserhalb erlassene

(im Anhänge befindliche) Regulativ vom 24. Srtober

igrs Bezug genommen.
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Steuervevbrechen. i) Sollen nach den Vorschriften des
Allgemeinen Landrechtö, Th. II. Tit. 20. §. 277 bis

IiI. bestraft werden, dabei jedoch folgende Abände¬

rungen und Bestimmungen Anwendung finden. Z.

L>, §. 110,

2) Wer es unternimmt, Maaren oder Sachen,

deren Einfuhr oder Ausfuhr der Staat verboten hat,

dem Verbote zuwider, ins Land zu bringen oder her¬

aus zu schaffen, oder bei der Einfuhr oder Ausfuhr

an sich erlaubter Waaren, die dem Staate davon zu¬

kommenden Zoll- oder Verbrauchssteuer-Gefälle, dem¬

selben zu entziehen, der hat außer der Konfiskation

der Waaren oder Sachen, woran die Kontravention

verübt worden, eine Geldstrafe verwirkt, .welche für

die verbotenen Gegenstände dem doppelten

Werthe derselben, oder wenn dieser weniger als zehn

Thaler beträgt, dieser Summe gleich kommen, für

die erlaubten Gegenstände aber den vierfachen

Betrag der betrüglicherweise vorenthaltenen Gefälle

ansmachen soll. Diese Gefälle sind überdem, von der

Strafe unabhängig, nach dem Tarife zu entrichten,

Z, O, §. 111,

Nemlich auf folgend? Art: Zn den Fällen, wo ge¬

gen den Thäter ein? Strafe erkannt und vollstreckt

wird, zahlt dieser neben derselben und trägt neben

dem Verlust der Waare die einfachen Gefälle, und
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dann geschieht, wie sich von selbst versteht, der Ver¬

kauf der Waaren als völlig verzollt und versteuert.

Ist hingegen der Thater nicht bekannt, so findet

außer der Wegnahme der Waaren eine andere Strass

nicht Statt. Nescr. vom 2. März 1620.

Z) Wenn zugleich Zoll- und Verbrauchssteuer vor,

enthalten worden, so sollen beiderlei Gefälle, auch

bei Bestimmung der Geldstrafe zusammen gerechnet,

und es soll die Entschuldigung, daß der Gegenstand

nur zur Durchfuhr bestimmt gewesen, nicht ange¬

nommen werden. Z. O. §. 112.

4) Zu, Wiederholungsfälle, nach vorhergegangener

Bestrafung, soll die für das neue Vergehen eintre¬

tende Geldbuße verdoppelt, anstatt derselben aber

jedesmal dem Schuldigen eine verhältnißmäßige Ge-

fängniß-, Zuchthaus- oder Festungsstrafe, die jedoch

eine zehnjährige Dauer nicht überschreiten darf, auf¬

erlegt werden. Z. O. §. uz.

5 ) Im dritten Falle soll der Uebertreter, nachdem

er sich durch zweimalige Bestrafung nicht abhalten

lassen, mit zwei bis zehnjähriger Zuchthaus- oder Fe-

stungsstrase belegt, für einen, der aus dergleichen

betrügerischen Handlungen ein Gewerbe macht, an¬

gesehen, und seiner etwanigen Vefugniß zur Trci-

bung des Gewerbes, wobei das Verbrechen began,

gen worden, verlustig erklärt werden.
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Auch soll in diesem Falle auf die öffentliche Be¬

kanntmachung seines Namens, jedoch nur vom Rich¬

ter erkannt, und selbige bei Vollstreckung des Straf¬

erkenntnisses bewirkt werden. Z. O. §. 114.

6) Bei weiteren Wiederholungen des Verbrechens

ist zwar die Strafe zu schärfen, doch soll eine
zehnjährige Zuchthaus- oder Festungsstrafe das höchste

Maaß bleiben. Z. O. §. 11Z.

7) Wer als Anführer einer Gesellschaft erkannt

wird, welche, um Waaren gegen ein Verbot ein-

vder auszuführen, oder um dem Staate den Zoll

oder die Verbrauchssteuer zu entziehen sich verbunden

hat, soll schon bei dem ersten Betretungsfalle mit der

§. 114. der Z. O. verordneten Strafe belegt werden.

Z. O. §. ir 6 .

8) Wegen des Verkehrs mit fremden Spielkarten

bleibt es bei der Verordnung in dem Stempelgesetze,

daß wer sie einbringt, vertheilt, oder besitzt, außer

der Konfiskation Zehn Thaler Strafe für jedes Spiel

erlegen soll, ohne Unterschied, ob das Verbrechen zum

ersten, zweiten oder dritten Male verübt worden.

Z. 0 . §. 117.

9) Wer Andern, zur Ein- oder Ausfuhr verbote¬

ner Gegenstände, oder zur Verweigerung oder Un¬

terschlagung ihrer schuldigen Abgaben mit Rath und

That beisteht, oder die dahin abzielenden Unterschleife
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begünstigt, soll mit dem Hauptverbrechet gleiche Stra,

fe leiden.

Es versteht sich jedoch von selbst, daß Jemand, der

zum ersten Male an einem von einem Andern wieder,

holten Steuervergehn Theil nimmt, doch nur als

einer, der zum ersten Male das Verbrechen begangen

hat, bestraft werden kann. Z. O. §. ng.

10) Wer von einem Verbrechen, wodurch die

Staatseinkünfte, sei es durch Ein- oder Ausfuhr

verbotener Waaren oder durch Entziehung der Ge,

fälle, einer erheblichen Gefahr auögesetzt worden,

vor der Ausführung Wissenschaft erhält, ist schuldig,

das Verbrechen durch Anzeige bei der Obrigkeit, oder

Benachrichtigung des nächsten Zoll- oder Steuer,

Amts, zu verhindern.

Fehlt es ihm an Zeit und Gelegenheit, das Ver,

brechen durch obrigkeitliche Hülfe oder durch Benach,

richtigung der Steuerbehörde zu Hintertreiben, so

muß er selbst, so weit es ohne eigne oder eines drit,

ten erhebliche Gefahr geschehen kann, dasselbe zu

hintertreibcn bemüht seyn.

Wer das Verbrechen auf vorgeschriebene Art zu

hindern unterläßt, ist, wenn er überführt werden

kann, davon zuverlässige Kunde gehabt zu haben,

nicht nur zum Schadenersätze verbunden, sondern er

muß auch nach Verhältniß seiner Bosheit oder Fahr,

lässigkeit bestraft werden. Z. O. §. 119.
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11) Wer in seinem Gewerbe reiset, er sei Einheit

Mischer oder Fremder, kann sich mit Unwissenheit der

auf dieses Gewerbe sich erstreckenden allgemeinen

und besonder» Gesetze des Staates nicht entschuld!,

gen. Z. O. §. 120.

12) Gewerbetreibende und deren Frachtführer,

welche die des Gewerbes wegen ein, oder auszufüh¬

renden Maaren bei den Grenzzoll- oder Steuerämtern

entweder gar nicht, oder in Ansehung der Beschaf¬

fenheit oder des im Tarif bestimmten MaaßstabeS

unrichtig angeben, verfallen schon dadurch in die

Strafen der Uebertretung der Waarenverbote, oder

der Verkürzung der Gefälle. -Z. O. §. 121.

iz) Andere Personen, Einheimische oder Fremde,

welche Maaren bei sich führen, sind des Verbrechens

schuldig, wenn sie die verbotenen oder zur Versteue¬

rung bestimmten Gegenstände bei der Revision ver¬

heimlichen oder der Revision auszuweichen suchen.

Jedoch steht es ihnen frei, aus die Frage der Steu¬

erbeamten: ob sie verbotene oder abgabenpflichtige

Maaren bei sich führen, sich statt einer bestimmten

Antwort sogleich der Visitation zu unterwerfen. In

diesem Falle sind sie nur für diejenigen Maaren

verantwortlich, welche sie durch getroffene Anstalten

zu verheimlichen bemühet gewesen sind. Z. O. §-

122 .
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14) Bei dem Waarentransporte soll die Maaren/

kontravention als vollbracht angenommen werden,

und die im §. in. und den folgenden d. Z. O. be¬

stimmte Strafe eintreten, sobald dem ersten Dekla-

rationsamte vorübergefahren, oder der Transport

auf einem von demselben abführenden Seitenwege

betroffen worden, oder auch, wenn der Waarenfüh-

rer in dem Grenzbezirke außer der Tageszeit oder

auf Nebenwegen zur Tageszeit sich befindet, ohne

auf die vorgefchriebene Art sich legitimiren zu kön¬

nen. Z. O. §. 12Z.

15) Kann jedoch in den vorgenannten Fallen (§.

12z. d. Z. O.) der Waarenführer einen vollständigen

Beweis darüber führen, daß er nicht Gegenstände,

die mit einem Verbote betroffen sind, ein- oder aus¬

führen, oder dem Staate Gefälle entziehen gewollt

oder gekonnt habe; so soll nur eine nach den Um¬

ständen zu ermessende Ordnungsstrafe von einem bis

zu zehn Thaler, oder verhältnißmäßige Gefängniß-

strafe, statt finden. Z. O. §. 124.

16) Wird die zur Einfuhr oder Ausfuhr verbotene

Maare gleich bei dem Grenz-Zollamts angczeigt, fo

muß sie auf Kosten des Eigenthümers zurück geschafft

werden. Z. O. §. 125.

17) Hat Jemand, der kein Gewerbtreibender ist,

verbotene Maaren oder Sachen bei dem Grenz-Zoll¬

amts zwar nicht ausdrücklich angegeben, aber sich doch
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zur Visitation gehörig gemeldet/ so findet ebenfalls

nur Zurückschaffung auf seine Kosrtn Statt. Z. O.

§. 126.

18) Eben dieses ist zu beobachten, wenn Waaren,

deren Einfuhr verboten ist, mit der Post ankommen,

und der, an welchen sie gesendet sind, einer beabsich¬

tigten Kontravention nicht überführt werden kann.

Z. O. §. 127.

19) Finden sich bei der Visitation erlaubter und

auswärts verschriebener Waaren verbotene mit ein-

gepackt, so sind diese verfallen. Z. O. §. 12g.

so) Der inländische Empfänger bleibt aber von

aller Strafe frei, wenn er durch Vorlegung seiner

Korrespondenz, oder auf andere Art Nachweisen kann,

daß die Beipackung ohne sein Vorwissen geschehen

sei. Z. S. §. 129.

Li) Der aus einer Übertretung der Steuergesetze

als eine unmittelbare Folge derselben entstehende Ver¬

lust der Waaren oder Sachen, trifft jedesmal den

Eigenthümer. Z. O. §. igo.

22) Es macht dabei keinen Unterschied, ob derselbe

die Übertretung unmittelbar begangen hat, oder ob

sie durch seine Angehörigen, Handlungebedienten,

Gewerbsgehülfen, oder andere in seinem Dienste

stehende Personen verübt worden ist. Z. S. §. 131.

23) Gewerbtreibende müssen für ihr Gesinde, ihre

Diener, Gewerbsgehülfen und ihre im Hause befind-
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liche Ehegatten und Verwandte ohne Unterschied

haften. Z. O. §. 132.

24) Andere Personen haften nur für die Kontra,

ventionen ihrer Ehegatten und Kinder, in so fern

diese bei Gelegenheit solcher Geschäfte, wozu sie die,

selben zu brauchen pflegen, von ihnen verübt worden.

Z. 0 . §. 133.
LZ) Haben bloß Schiffer und Frachtfuhrleute, de,

nen der Transport der Waare allein anvertraut wor,

den, die Kontravention ohne Theilnehmung und Mit,

wissen des Eigenthümers begangen, so geht das

Eigenthum der Waare nicht verloren. Z. O. §. 134.

und Nescr. p. 29. Octob. 1820.

26) Vielmehr muß alsdann der Waarenführer

außer der sonst verwirkten Strafe den Werth der

Waare statt der Konfiskation entrichten. Z. O. §.

235 -

27) Das Eigenthum der verfallenen Maaren geht

auf den Staat oder den von diesem Berechtigten,

sogleich nnd ohne Rücksicht auf die Zeit der Publi,

kation des Straferkenntnisses über. Z. S. §. 136.

26) Dergleichen Waare oder Sache kann daher,

auch wenn ste schon von dem Zoll, oder Steueramre

weggebracht worden, gegen den bisherigen Eigcnthü,

wer, so lange er sie besitzt, vindieirt werden. Z. O.
§- 137 -
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S9) Gegen einen dritten redlichen' Besitzer hinge¬

gen ist die Vindikation nur in so weit, als sie über¬

haupt nach allgemeinen gesetzlichen Vorschriften gegen

einen solchen Besitzer Statt finden kann, zulässig,

und der Uebertreter hastet hauptsächlich für den Werth.

Z. O. §. 1Z8.

30) Was jedoch §. 132 und 133. d. Z. O. von der

Verpflichtung Gewerbtreibender und anderer Personen

für ihre Gewerbsgehülfen, Gesinde, im Hause be¬

findliche Ehegatten, Kinder und Verwandte in An¬

sehung der Konfiskation verordnet ist, gilt auch von

der verwirkten Geldstrafe (Deklaration vom 19. Ok¬

tober 1612), doch nur dann, wenn die wegen Unver¬

mögens des eigentlichen Verbrechers oder im Wieder¬

holungsfälle an die Stelle der Geldstrafe zu erken¬

nende Gefängniß-, Festungs- oder Zuchthausstrafe,

gegen den eigentlichen Verbrecher nicht zur Vollziehung

gebracht werden kann. Z. O. §. 139-

31) Gewerbtreibende, denen zur Begünstigung

ihres Gewerbes steuerbare Gegenstände, entweder

ganz frei, oder gegen eine geringere Abgabe, unter

der Bedingung des Verbrauchs zu dem begünstigten

Zwecke verabfolgt worden (z. B. Zucker- und Ta,

baks-Fabrikanten, Besitzer unversteuerter Weinläger)

sind nicht nur der Strafe derjenigen, welche dem

Staate die Verbrauchssteuer betrüglich vorcnthalten,

unterworfen, sondern auch der Befugniß zur Trei-

bung
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bring des Gewerbes verlustig, wenn sie die zum er¬

wähnten Zwecke ihnen überlassenen Gegenstände ohne

vorhsrgegangene Berichtigung der Gefälle, ander¬

weitig verwenden oder veräußern. Z. O. §. ist".

Zs) Personen, welchen Waaren unversteuert an¬

vertraut worden, und die mit diesen Waaren ttnter-

schleif treiben, oder zu treiben »erstatten, sollen nicht

allein deshalb, nach Maaßgabe des UnterschleifS und

der dabei begangenen Untreue, nach den allgemeinen

Kriminalgesehen bestraft werden, sondern auch für

immer von der Befugniß ausgeschlossen bleiben,

Waaren ohne Entrichtung der Verbrauchssteuer zu

erhalten oder zu versenden. Z. O. §. 141.

33) Konkurriren bei einer Kontravention gegen die

Steuergesetze andere Verbrechen; so kommen die

Vorschriften des Allgemeinen Landrechts Th. II. Tit.

Lo. §. §. 54 bis 57. in Anwendung. Z. S. §, 142.

34) Wer, um Waaren einem Verbotgcsetze zuwi

der ein - oder auszuführcn, oder um dem Staate die

schuldigen Gefälle zu entziehen, sich falscher Fracht¬

briefe, verfälschter Begleitscheine und überhaupt un¬

richtiger Papiere bedient, soll, außer der ihn treffen¬

den Strafe der geschehenen Übertretung der Steucr-

gesetze, mit der durch die allgemeinen Strafge¬

setze für solche Fälschungen geordneten Ahndung,

durch das Gericht, welchem die Cognition über der-

L 6 )
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gleichen Vergehen znsieht, belegt werden. Z. O.

§. i43-

ZZ) 'Die vorstehend (§. 14z.) bestimmte Strafe

trifft auch denjenigen, welcher in gleicher Absicht

durch Abnahme, Verletzung, oder sonstige Unbrauch¬

barmachung des amtlichen Waarenverschlusses, mit,

oder auch ohne Anwendung anderer Siegel, eine

Fälschung begeht. Z. S. §. i 44 -

z6) Außer diesem Falle zieht die Verletzung des

Waarenverschlusses, bei welcher der Verdacht einer

Steuerkontravention nicht obwaltet, eine Geldstrafe

nach sich, welche dem sechsten Theile der Verbrauchs¬

steuer, womit die Waare belegt ist, oder bei verbo¬

tenen Gegenständen dem sechsten Theile des Werths

der Waare gleich kommt, in so fern nicht glaubwür¬

dig bescheinigt wird, daß die Verletzung durch einen

von dem Steuer-schuldigen nicht verschuldeten Zufall

entstanden ist. Z. O. §>i 43 -

37) Wer einem zur Wahrnehmung des Steuerin¬

teresse verpflichteten Beamten, mit welchem er im

Amte zu thun hat, Geld oder Geldeswerth zum Ge¬

schenke anbietet, oder wirklich zum Geschenk macht,

soll den vier und zwanzigfachen Betrag des angebo¬

tenen oder gegebenen Geschenks zur Strafe erlegen;

ist über den Betrag gar nichts auszumitteln, so tritt

eine Geldbuße von 10-Thalern ein. Z. O. §. 146.
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Zg) Eine, jede Widersetzlichkeit gegen die Steuer

und andere zur Wahrnehmung des Steuerinteresse

verpflichteten Beamten, soll in Folge der rechtmäßi¬

gen Ausübung ihres Amts an dem Schuldigen mit

einer Geldbuße von 10 bis Zc», Thalern oder mit ver,<

hältnißmäßiger Gefängnißflrafe geahndet werden.

Die Wahl der Strafgattung bleibt, nach den Um¬

ständen eines jeden einzelnen Falle,, der Behörde

überlassen, welche in der Sache selbst zu entschei¬

den hat.

Sind aber mit einer solchen Widersetzlichkeit zu,

gleich wörtliche oder thätliche Beleidigungen verübt;

so treten die dafür geltenden allgemeinen Strafbe,

stimmnngen in Kraft.

39) Zeder ctwaniger Mißbrauch der Amtsgewalt

von Seilen der Beamten wirkt eine Milderung der

Strafbarkeit desjenigen, der sich widersetzt hat. Z.

O. §. re,/.

4 ») Ein Zeder ohne Unterschied, er sei Einheimi-

scher oder Fremder, welcher bei Verübung von Steuer,

Kontraventionen Gewehr, oder andere gleich schäd,

liehe Werkzeuge zum Widerstand gegen die Beamten

des Staats bei sich führt, soll, außer der verwirkten

ordentlichen Strafe, mit dreijährigem Festungsarreste

belegt werden. Z. S. §. 14g.

41) Wenn Perjonen, welche keine bestimmte Nah¬

rung oder Handrhierung Nachweisen können, 'und
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schon zweimal bei Verübung einer Kontravention be¬

troffen worden, verbotene oder steuerpflichtige Waa,

ren bei sich führen, sich aber der Visitation der dazu

bestellten Beamten entziehen oder widersetzen; so

sollen sie nach Vorschrift des §. 146. der Z. O. be¬

straft werden, wenn auch der Umstand, daß sie sich

des Gewehrs zum Widerstande gegen die Beam¬

ten haben bedienen wollen, nicht erwiesen ist. Z. O.

§- i49.

42) Wer sich des Gewehrs gegen die Offizianten

oder Soldaten, welche ihn anhalten wollen, wirklich

bedient, hat eine aosährige Festungsstrafe verwirkt.

Z. O. §. 150.

43) Ist bei einem solchen bewaffneten Widerstande
ein Beamter verwundet, oder sonst erheblich beschä¬

digt worden, so soll der Thater mit lebenswieriger

Festungsstrafe belegt, bei wirklich erfolgter Tödtung

aber, als ein Mörder nach §. 677. Theil H. Titel

so. des Allgemeinen Landrechts bestraft werden. Z.

S. §. 151-

44) Sobald ein Uebertreter der Steuergcsehe be¬

troffen, oder auf andere Weise eine Kontravention

zuverlässig bekannt wird, müssen die Zoll- oder

Steucrbcamte ohne Zeitverlust der Waaren und Sa¬

chen, woran das Verbrechen verübt worden, durch

Beschlagnahme sich versichern, auch wenn es zur Si¬

cherstellung der zu erlegenden Gefälle, der wahrschein-
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l,ch verwirkten Strafe und der Kosten der Untersu¬

chung erforderlich ist, den Beschlag auf die Trans¬

portmittel ausdchnen.

Fremde und unbekannte Personen können in er¬

heblichen Fällen, bis sie sich legitimiren, oder voll¬

ständige Sicherheit gestellt haben, an das nächste

Gericht zur einstweiligen Verwahrung übergeben wer¬

den. Z. S. §. iZ 2 .

45) Eine Freilassung vor ausgemachter Sache ist

bei den in Beschlag genommenen Waaren und Trans¬

portmitteln überhaupt nur zulässig, wenn eine Ver¬

dunkelung des Sachverhältnisses davon nicht zu be¬

sorgen ist.

Alsdann ist in Ansehung der Transportmittel, sol¬

che durch die Grenz-Zoll- und Steuer-Aemter ohne

Verzug zu verfügen, wenn entweder nach dem ob¬

waltenden Verhältnisse wahrscheinlich ist, daß der

Kontravenient dem Staate auch ohne Sicherheitslei¬

stung werde für das Vergehn gerecht werden können,

oder aber, wen» genügende Sicherheit auf Höhe des

Betrags der Gefälle, Strafe und Kosten, oder auf

Höhe der Transportmittel, wenn dieser geringer ge¬

leistet ist.

Zn Ansehung der in Beschlag genommenen Waa¬

ren, woran eine Kontravention verübt wird, findet

eine vorläufige Verabfolgung durch die Zoll- oder

Steucrämter in der Regel nur Statt, bei geringe»
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Vergehen, welche keine Waarenkonfiökation nach sich

ziehen, wenn die wahrscheinliche Summe der Strafe

und Kosten, und in allen andern Fällen, wenn der

anerkannte, oder gehörig ermittelte volle Werth der

Waarcn, .einschließlich der Gefalle, entweder baar de¬

ponier, oder völlige Sicherheit ans-andere Art dafür

geleistet wird. Z, O. §. 153.

46) So fern nicht nach §. 25z d. Z. O. die in

Beschlag genommenen Transportmittel, als Znglhicre

re., innerhalb acht Tagen sreigegeben werden können,

und deren Pflege und Unterhaltung der Steuerbe¬

hörde Kostenaufwand verursacht, oder in so fern die

in Beschlag genommenen Waaren dem Verderben bei

der Aufbewahrung unterworfen sind, muß deren Ver¬

äußerung alsbald veranlaßt werden, und der Kontra¬

venient sich dieses gefallen lassen. Z. O. ß. 134.

47) Bei der Untersuchung und Bestrafung der

Steuervergehen finden die darüber in der Verord¬

nung wegen Einrichtung der Provinzialbehörden vöm

26. December 180g- §. 34 und 43., und die. in dem

Anhänge zur allgemeinen Gerichtsordnung §§. 24z,

244, 230, 231 und 23z. enthaltene Vorschriften, An¬

wendung, jedoch mit folgenden Modifikationen:

s) die Hauptzollämrer führen die Instruktion der

Sache, und können Strafresolute abfassen, in so

fern die gesetzliche Strafe zehn Thajer oder we¬

niger beträgt.
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Uebersteigt diese aber den Betrag von ic Tha-

lern, so gebührt die Entscheidung der Negie¬

rung des Bezirke.

b) Dem Angeschuldigten sieht es frei, während

der summarischen Untersuchung zu jeder Zeit

bis zu deren Schluß auf gerichtliche Unterju-

chung und Abfassung eines förmlichen Erkennt¬

nisses anzutragen.

c) Dem Angeschuldigten ist auch unbenommen,

binnen zehn Tagen gegen ein Resolut des Zoll¬

amts, den Rekurs an die Vorgesetzte Negierung,

und gegen ein Resolut der Regierung den Re¬

kurs an das Ministerium der Finanzen zu er¬

greifen. Hat jedoch der Angeschuldigte einmal

diesen Weg gewählt, so muß er bei dem, was

auf den eingelegten Rekurs festgesetzt wird, sich

beruhigen, und kann nicht weiter auf den An¬

trag einer gerichtlichen Untersuchung zurück-

gchen.

ä) In den Rhcinprovinzcn, so fern dort noch eine

abweichende Gerichtsverfassung besteht, desglei¬

chen im Großherzogthum Posen, ist indessen die

§. LZo. der Anhangs der allgemeinen Gerichts¬

ordnung angeordnetc Kompetenz der Unterge-

richte nicht anwendbar. Es ist daher den dorti¬

gen Justizbehörden zur Pflicht gemacht, derglei¬

chen Steuer - Kontraventionssachen, wenn die
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Akten von den Negierungen an sie abgegeben

werden, an diejenigen Gerichte zu verweisen,

welche nach dortiger Verfassung dafür kompetent

sind. Z. O. §. 1Z5.

46 ) Bei der Publikation eines jeden Straferkenntnif-

ses oder Resoluts ist der Dcnunziat auf die Erhöhung

der Strafe aufmerksam zu machen, welche er nach

der Zoll- und Verbrauchssteuer - Ordnung, im Falle

einer Wiederholung seines Vergehens zu erwarten

hat, und daß dieses geschehen in der PublikationS-

Verhandlung zu erwähnen.

Wird solches unterlassen, so hat die Behörde eine

Ordnungsstrafe von 5 bis io Thalern verwirkt, den

Verbrecher trifft aber bei einer Wiederholung des

Verbrechens alsdann nur die erhöhte Geldstrafe. Z.

O. §. 156.

49) Die Vollstreckung rechtskräftiger Erkenntnisse

geichiehet yon den Gerichten, die der Resolute aber

von der Steuerbehörde. Die letztere kann nach Um¬

ständen die Exekution sistircn, und die Gerichte ha¬

ben einer deshalb von ihr ergehenden Requisition

Folge zu leisten. Z. Q. §. 1Z7.

Zo) Wenn ein Unbekannter, welcher auf einer Ue-

bertretung der Steuergesetze betroffen ist, sich mit

Zurücklassung der Waaren oder Sachen, woran die

Kontravention verübt worden, entfernt hat, so findet
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das Verfahren Anwendung, welches in der allgemein

ncn Gerichtsordnung Theil I. Tit 51. §. igo u. igi

und in dem Anhänge zur allgemeinen GerichtSord,

nung §. Z04 vergcschrieben ist. Z. s). §. 1Z8-

Steuergesetze, s. Steuerverbrechen 50, Uebertretung.

Strafen, s. Steuerverbrechen.

Straferkenntnisse, s. das. 49.

Strandgüter, s. Stcuerpflichtigkeit 0.

Bei der Bergung derselben an der Küste leidet die

Bestimmung, daß Maaren nur in bestimmte Häfen

einzusühren sind, eine Ausnahme. Z. O. 7.

Ströme (große), s. Verfahren 1Z.

Stunden, s. Dienststunden, Tagesstunden.

Stunden, während welcher Hausvisitationen Statt

finden dürfen, s. Uebertretung.

Stundung des Eingangszolles, s. Entrichtung 2.

Tagesstunden, (s. Steuerverbrechen 14.) nur innerhalb

derselben ist der Transport von abgabepflichtigen und

gleichnamigen inländischen Gegenständen, über die

Grenzlinie und innerhalb des Grenzbezirks erlaubt.

Z. O. §. 6- Sind als solche bestimmt:

in den Monaten Januar, Fbr. Otbr. Nov. Dez,

von 7 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends,
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in den Monaten März, April, August, Sept. von

5 Uhr M- bis 6 Uhr Ab.

in den Monaten, Mai, Juni, Zuli von 4 Uhr M.

bis 10 Uhr Ab. Z. O. §. g.

Tarif, s. Abänderungen, Berichtigung, Erläuterung.

Tharagewicht, s. Erhebung 1. Packhofslagsr 6.

Tharararif, s. Erhebung z.

Tharirung, s. Waarenverschluß 7.

1. Gegenstände, welche nach dcrZollordnung und dem

Tarife zwangsweise tharirc werden, als Speiseöl, Syrup

nud Butter, müssen, wenn die Gebindenicht voll sind,

und der Warenführcr ves verlangt durch das Auffül¬

len der nicht vollen Fässer berichtigt, werden. Die ge¬

füllten Gebinde werden sodann vorschriftsmäßig tha-

rirt, und für- das übrig bleibende, nicht volle Faß

wird die Thara geschäht. Instr. z. G. V. §. 69.

s. Für alle übrige Gegenstände, welche nach dem

Gewichte versteuert werden, und für welche dem

Steuernden die Tharasähe des Tarifs nicht genehm

sind, findet die Ausmittelung der Thara durch Ver¬

wiegung statt. Versteht sich der Steuerschuldige zu

dem höchsten Satze der Gattung, und stehet diese fest,

so kann der Inspektor bei feinen Sachen, als mathe¬

matischen, astronomischen und Instrumenten zu chemi¬

schen Versuchen, ferner bei Glas- und Porzellau-

waaren und dergleichen mehr, einen Prozentsatz der
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Thara billig bestimmen, und cs der Wahl dcS Steu¬

ernden überlassen, ob er solchen annehmen, oder Nst-

toverwiegung verlangen will. Ebend. §. 97.

Z. Flüssigkeiten, zum Taselgenuß, in Flaschen und

Kruken, können bei der Gewichtversteuerung, nach

der Wahl des Einbringers mit 15 auf das Hundert

tharirt, oder ne 5to vermögen werden; bei der Maß¬

versteuerung aber, ist der Inhalt der Flaschen und

Kruken auf Quarte durch Abschätzung zurück zu brin¬

gen; die Flaschen und Kruken dürfen nicht geöffnet

werden. Ebend. §. aoc>.

Theilnehmer, und Theilnehmung an Verbrechen, s.

Steuerverbrechen 9.

Theilung der Ladung, s. Begleitscheine 11, Steuerämter.

Theilung der Thara, s. Erhebung 2.

Tobacks-Fabrikanten, s. Steuerverbrechen zi.

Tödtung der Steuerbeamten, s. Steuerverbrechen 4z.

Tonne, (Flüssigkeiten) s. Verminderung 12.

Transport, 1. von alten Gegenständen ohne Unter¬

schied, über die Grenze und im Grenzbezirk, darf in

der Regel nur auf den Zollstraßen statt finden. Z.

O. §. Z.

2. Auf Nebenwegen ist der Transport ausnahme

weise nur in einigen im Gesetz namentlich gedachten

Fällen, zulässig. Z. 0 - §. 6. 16. s. Fischerfahrzeuge,
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Strandgut, Tagesstunden, Bescheinigungen, Ver¬

fahren.

Transport von Waaren (zollfreier) s. Erlaß 2.

Transportmittel, s. Stcuerverbrcchcn, 44. 4.5.

Transttogut, s. Packhefslager 2. Waarcn-Revision Z>

Tresor- und Thalerscheine, s. Frachtbriefe 2.

Uebertreter, f. Steuerverbrechen 29, 44.

Itebertretung der Steucrgesehe, s. Steuerverbrechen

21. Wenn Gründe vorhanden sind) zu vermulhen.

Laß ein Gewerbetreibender sich dergleichen schuldig

gemacht hat, so sind zu deren Ausmittclnng Revi¬

sionen der Waarenlager und Untersuchung über

die erfolgte Versteuerung der Vorgefundenen Waaren,

und selbst Hansvisitation zulässig. Diese muß je¬

doch ein dem Steneraufseher Vorgesetzter Steuerbe¬

amter nach Prüfung der Verdachtögründe leiten, und

bei Hausvisitationen ein Kommunalbeamter zugczo-

gen werden. Wenn begründeter Verdacht vorhanden

ist, daß andere Personen ein steuerpflichtiges Ge¬
werbe heimlich treiben, oder heimlich Niederlagen

steusrpflichtiger Waaren halten, solche bei sich bergen

oder dulden, so sollen Nachsuchungen unter Beob¬

achtung obiger Förmlichkeiten, jedoch nur auf schrift¬

liche Anweisung eines Oberbeamten, oder einer hö-
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Hern Behörde, und nur von Sonnenauf - bis Son,

nenuntergäng geschehen können. Z. S. §. iZ.

Unbekannter (entsprungener) Kontravenient, s. Steuer¬

verbrechen Zo.

Unbrauchbarmachung des Waarenverschlusses s. Steu¬

erverbrechen ZZ.

Unglücksfalle, s. Begleitscheine 8-

Unreinigkeiten und fremde Bcstandthcile, welche der

Waare beigemischt sind, werden bei Ermittelung des

NettoG-ewichtö nicht in Abzug gebracht s. Erhebung i.

Unrichtigkeiten, s. Revisionsrecht 2.

Unterbleiben der Revision, s. Verfahren 20.

Unterbrechung der Reise durch Naturereignisse oder

Unglücks fälle, s. Begleitscheine 6 -

Unterschlagung der Abgaben, s. Steucrverbrechen s.

Unterschleife, s. Steuerverbrechen Z2.

Unterschied (zwischen dem geringer» und dem gewöhn¬

lichen Zoll) s. Verfahren 22.

Untersuchung, s. Steucrvcrbrechen 47.

Unwissenheit, s. Steuerverbrechen n.

Unzulässig, s. Entrichtung I.

Umgebung, s. Erhebung 1.

Umladeorte, s. Entrichtung 2., Erhebung Z.
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Umladung, s. Entrichtung 2.

Umschließungen, s. Erhebung 1.

Umslande (zufällige) s. Waarenverschluß Z.

Verabfolgung (vorläufige) der in Beschlag genomme¬

nen Maaren und Transportmittel, s. Steucrverbre,

chen 4Z.

Veränderungen des Gewichts der Thara s. Packhofs¬

lager 6.

Veräußerung der in Beschlag genommenen Trans¬

portmittel, und der dem Verderben unterworfenen

Maaren ; s. Steuerverbrechen 46.

Verbindlichkeit zur Anzeige von beabsichtigten Ver¬

brechen, s. Steuerverbrechen 10.

Verbleiung, s. Waarenverschluß 3.

Verbrauchssteuer, s. Entrichtung Z., Erhebung, Er¬

laß, Haupt-Zollämter, Neben-Zollämter, Niederlage-

recht 1., Steuerämter 1. und 2 K.

Zst zum 6ten Theil des Betrags derselben als

Strafe, bei verletztem Maaren Verschluß, zu entrich¬

ten, s. Steuerverbrechen 36.

Verbrauchssteuerpflichtige Maaten, s. Niederlagcrccht

2, Z, 4. Waarcnrevision.

Verbrechen, s. Steuerverbrechen 5Z,
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Verdacht/ s. Verfahren 9.

Verfahren beim Eingänge nnd der Versendung der

Waaren auf den Packhöfen, s. Packhosslager. 21.

Verfahren bei der Versteuerung. 1. Bei dem Ein¬

gänge der Waare muß die Zollstraße bis zum Grenz-

Zollamte genau eingehaltsn, und die Ladung unbe¬

rührt gelassen werden- Ein Zeder, welcher die Zoll¬

straße zu halten verpflichtet ist, soll vom Eingänge

über die Grenze gerade auf das Grenz-Zollamt zu

fahren und daselbst anhalten, ohne sich unterwegeS

willkührlich aufzuhalten.

Die Hafenordnungen besagen, was Seeschiffe beim

Einlaufen auf den Nhedcn und in den Häfen und

Binnengewässern, zu beobachten haben. Z. O.

§- 17.

2. Liegt das Grenz-Zollamt' nicht unmittelbar

an der Grenzlinie, so findet obige Vorschrift auf

den vorliegenden Ansageposten Anwendung. Der

Waarenführer übergiebt sämmtliche, seine Ladung be¬

treffende Papiere, welche in seiner Gegenwart eingp-

siegelt und an bas Grenz-Zollamt addressirt werden

müssen, und sagt überdies an: Die Zahl der Wa¬

gen und Pferde, wo möglich auch die der geladenen

Stücke. Die eingesiegclten Dokumente werden einem

Grenzaufseher überliefert, so wie ein, auf den Grund
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der Ansage, ausgefertigter Ansagezettel zur Abliefe/

rung an das Amt, wohin der Aufseher das Fuhr¬

werk oder Schiffsgefäß begleitet.

Diese Begleitung soll regelmäßig ausgeführt wer¬

den, tind so oft geschehen, als es die Beschaffenheit

des Verkehrs, die Stärke der Grenzbefetzung, und

die Entfernung des Grenz Zollamks irgend zuläßt;

wenigstens aber müssen täglich vier Stunden bestimmt

werden, in welchen dis Ladungen pünktlich von den

Ansageposten abgehen. Z. O. §. 73.

Z. Bei dem Grenz-Zollamte übergiebt der Waa-

renführer seine sämmtlichen, die Ladung betreffenden

Papiere, in sofern kein Ansagepostcn vorhanden ist.

Betragen die Zollgefälle einer Ladung nicht über

Z Thaler, und die Verbrauchssteuergefälle auch nicht

mehr; so ist der Waarensührer nur zu einer münd¬

lichen Angabe (Deklaration) von dem Inhalte der¬

selben nach den folgenden Vorschriften verbunden.

Z- 0 . §. 79.
4. Die schriftliche Deklaration soll enthalten:

s) Die Zahl der Wagen und Pferde, aus wel¬

chen der Transport besteht,

d) Den Namen des Fuhrmanns, (bei Schiffen

den Namen oder die Nummer des Schiffsgefä¬

ßes und den Namen des Schiffsführers);

c) Den Namen der Wäarenempfänger und de¬

ren Wohnort (nach den Frachtbriefen).

( 6 )
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6) Die Zahl der Kollis und Fastagen und die

Zeichen und Nummern derselben,

e) Die Gattung und die Menge der Maaren,

nach den Maaßstäben, welche der Tarif angiebt.

l) Die Bescheinigung das Waarenführers, daß

seine Angabe richtig sei, und dessen Unterschrift.

Z. 0 . §. Lo.

(Wegen Behandlung des Waareu-Ein - und Aus,

gangs zur See, in Bezug aus Abgaben-Verfassung,

insbesondere wegen der anzufertigenden und zu über¬

gebenden Deklarationen oder Ladungs - Verzeichnisse,

wird auf die im Anfänge befindliche Bekanntmach¬

ung vom Zten April igsi Bezug genommen.)

5. Besitzt der Waarenführer nicht die zu Ausfer¬

tigung einer schriftlichen Deklaration erforderlichen

Zähigkeiten, so entbindet ihn dieses nicht davon, an

sollen Orten, wo sich Privatpersonen, (Zollabrech-

ner, Nichtigmacher, Güterbestätiger, Schaffner) mit

diesem Geschäft befassen.

Auch soll der Waarenführer in Fällen, wo die Fer¬

tigung der Angabe durch das Grenzzollamt nach

dem Folgenden zulässig ist, sie dann selbst machen^

wenn verschiedene Angaben für jeden Waarenempfan

ger nothwcndig sind, um Nach § Ii und 86 d. Z. O

verschiedene Begleitscheine oder Quittungen zu erstatt

gen. Z. §. 61. Vergi. Begleitscheine 9, Verfahren 10

' L7Z



§8 Verfahren.

6 ) Die Anfertigung der Angabe durch das Grenz¬

zollamt muß erfolgen:

1) Wenn die Unfähigkeit des Waareufühcerö nicht

durch einen Zollabrechner ergänzt werden kann;

2) Wenn der Waarenführer keine Frachtbriefe,

oder andere über seine Ladung sprechende Brief¬

schaften besitzt oder zn besitzen vorgiebt, und die

Ladung zugleich nicht genug zu kennen behaup¬

tet, um die verlangte Angabe zu fertigen oder

fertigen zu lassen.

Zn diesen Fällen fertigt das Grenzzollamt die An¬

gabe auf den Grund der übergebenen Papiere oder

der Mündlichen Anzeige unentgeldlich aus; der

Waarenführer bescheinigt deren Richtigkeit, und un¬

terschreibt die Bescheinigung. Ist er des Schreibens

nicht kundig, so muß er sein gewöhnliche« Handzei¬

chen oder Kreuz nach vorheriger Vorlesung beifügen.

Zwey Beamte bescheinigen die Nichtigkeit der Unter¬

zeichnung.

Zn dem Falle zn 2 muß der Waarenührer seine

Behauptung an Eihpssiatt bekräftigen-

Giebt er sich als Cigenthümer an, so wird die

schriftliche Angabe auf den Grund einer genauen spe-

ciellen Revision der Waaren in seiner Gegenwart

und in einer darüber aufzunehmenden Verhandlung

gefertiget.
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Gicbt er sich als Frachtführer an, so hat er die

Wahl, sich ein gleiches Verfahren gefallen zu las¬

sen', oder den höchsten Zollsatz zu erlegen, und Kau¬

tion für die höchst möglichen Konsumtionssteuerge¬

falle zu stellen, worauf der Waarenverschluß und

die Verabfolgung der Waare eintretcn kan; oder aber

einen Zeitraum zu bestimmen, innerhalb dessen er die

Deklaration nachbringc» will, und bleiben sodann

die Maaren bis dahin im Gewahrsam des Amts.

Z. O. §. 62.

7. Die nöthigen gedruckten Formulare zu den

Angaben sollen den Steuernden von den Aemtern

unentgeldlich verabreicht, und Anstalten getroffen wer¬

den, daß solche bei den preußischen Konsuln im Aus¬

lande zu erhalten sind. Z. O. §. 6Z.

g. Auf den Grund der mündlichen oder schriftli¬

chen Angabe wird zur Nevision der Waare geschrit¬

ten, und wenn jene durch diese als richtig bestätigt

wird, erfolgt die Entrichtung der schuldigen Gefälle.

Wünscht der Waarcnfährer, daß ein Theil der La¬

dung nicht revidirt werde/ so kann hierin gegen Ent¬

richtung des höchsten Abgabensatzes im Tarif gewillö

fahrt werden. Z. O. §. 64 -

9. Zft indessen Verdacht borhandest, daß unter

dem Schutze des Privatverschlusses Verbrechen be¬

absichtigt werden/ z. B. Einbringung falscher Münze
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nachgemachtenSiempelpapierS rc., so haben die Grenz¬

zollämter gleich den Polizeibehörde» die Verpflichtung,

dem nächsten Gerichte davon Änzeige zu thun, und

vorläufig zu sorgen, daß der verdächtige Gegenstand

der Untersuchung nicht entzogen werden könne. Z.

O. §. 85-

10 . Nach erfolgter Abgabenzahlung soll dem Waa-

renführer eine Quittung über den Zoll, und eine über

die Verbrauchssteuer, erstere auf dem Duplikat der

Angabe, wen» schriftlich angemeldet ist, ausgehändigt

werden; so wie er sämmtliche überlieferte Papiere,

ein jedes Stück mit dem Zollstempel versehen, zurück

erhalten muß.

Wünscht der Waarenführer statt dieser allgemei¬

nen Quitturg besondere Quittungen für jeden Waa

renempfänger, so soll seinem Anträge gewillfahrt wer¬

den, wenn er nach § <Zi der Z. Q. für jeden Theil

der Ladnng, für welche er eine besondere Quittung

wünscht, eine besondere schriftliche Angabe eingereicht

hat. Z. O. §. «6. ,

11. Außer der Quittung muß auf dem Duplikat

der Angabe bcmerckt werden, innerhalb welcher Frist,

und auf welcher Straße die Waare durch den Grenz¬

zollbezirk zu führen, ob sie in keinem, oder in wel¬

chem Kontrollamte anzumelden ist. Bleibt die Waare

im Grenzbezirke, so ist hiernach das Nöthige zu be¬

merken. Z 67-
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IS. Ist die Anmeldung in einem Kontrollamte

vorgeschrieben, so müssen demselben die Quittumgen

und Duplikate der Angaben abgegeben, die Ladung

von demselben einer allgemeinen Revision unterwor¬

fen werden, und wenn sich hierbei nichts zu erinnern

findet, so erhalt der Waarenführer obige Papiere, mit

die Bescheinigung, das die Anmeldung geschehen ist,

und mit einer Anmeldungsnummer versehen, zurück.

Das Kontrollamt hat indessen auch die Befngniß zu

speziellen Revisionen bei erheblichen Gründen. Z.O. §. 68'

iZ. Versendungen auf großen Strömen tn Ge¬

fäßen, welche in der Regel zum Transport gebraucht

werden, sind nur zu einer einmaligen Anmeldung im

Grenzzollamts, und nicht zur einer zweiten im Grenz-

kontrollamte, verpflichtet. Dagegen unterliegen Ver¬

sendungen in Gefäßen, die nicht Z Lasten zu 4000

Pfund tragen können, wie bei dem Straßenverkehr,

einer zweifachen Anmeldung und Revision, wenn Kon-

trollämter verhandelt, sind. Z. Q. §. 69.

14. In denjenigen Fällen (Siehe §. 7z. d. Z. O.)

in welchen es zulässig ist, nurden Zoll, nicht aber die

Verbrauchssteuer im Grenzamte zu entrichten, ändert

sich das vorher bestimmte Verfahren nur in Absicht

der Revision. ,

Letztere erstreckt sich alsdann nur so weit als zur

Ermittelung des Zollsatzes erforderlich ist. Zn Be¬

zug auf die Verbrauchssteuer stehet «6 dem Maaren-
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führer frei, ob er die Maaren zugleich einer solchen

Revision unterwerfen will, wonach letztere Steuer mit

Ueberzengung richtig berechnet werden kann, oder

aber den Waarenverschluß vorzieht.

Bei der Abfertigung tritt hier das Begleitschein¬

verfahren nach den Vorschriften des §. 26. d. Z.> O.

ein. Z. O. §. 90. conk: Begleitscheine 1.

iZ. Der Fall, daß weder Zoll noch Verbrauchs¬

steuer an der Grenze entrichtet wird, tritt nur als

Ausnahme nach § 71 d. Z. O. ein, (Siche Entrich¬

tung 2) und wird von dem Finanz-Ministers des¬

halb das Nähere nach der Oertlichkcit angeordnet wer¬

den, in so fern die vorher, wegen bloß vcrbrauchssteu-

erpflichtiger Transporte gegebene Vorschriften nicht

ausreichen, oder nicht ohne Belästigung anwendbar

seyn sollten. Z. O, § 91,

16. Werden Maaren ausgeführt, welche mit einem

Ausgangszolle belegt sind; so kann derselbe nach der

Wahl des Versenders oder Waarenführers, jedoch in

jedem Falle unter Gestellung der Maare zur Revision,

entweder im Stcueramte des AnscndungsortS —

wenn ein solches vorhanden ist — oder beim Kon-

trollamte, und jn dessen Ermangelung, entweder in

dem Steueramte, welches zuletzt vor Erreichung des

Grenzbezirks bei dem Transport berührt wird, oder

in dem Grenzzollamte, über welches die Maare aus¬

geht, entrichtet werden.
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Ist der Ausfuhrzoll im Amte des Absendune-sorts

entrichtet; so erhält der Führer eine Quittung über

die gtschchene Zahlung, worin bestimmt ist, auf wie

lange sie gültig ist, und welche' Straße nach seiner

Angabe befahren werden muß. Der Waarenführer

ist dann weder an Einhaltung eines Kontrollamtes,

noch des Grenzzollamtes gebunden.

Ist die Verzollung im Kontrollamte, oder bei ei¬

nem Sreueramte an der Binnenlinie geschehen; so

ist der Waarenführer an Einhaltung des' Grenzzoll¬

amts nicht gebunden.

Wählt er die Verzollung im Grenzzollamte, so ist

er jedesmal zur Anmeldung und Gestellung der Waare

im Kontrollamte,. oder in dessen Ermangelung in dem

zunächst vor dem Grenzbezirke bclegenen Steueramte

verpflichtet. Er stellt dort Sicherheit für die Ent¬

richtung der Gefälle im Grenzzollamte, und löset ei¬

nen Legitimationsschein über die Waare, um sich im

Grcnzbezirk ausweisen zu können. Die erfolgte Zoll-

berichtignng wird von dem Grcnzzollamtc auf dem Le-

gitimationöscheine bemerkt, und dient zur Einlösung

des Pfandes im Kontrollamte. Z. O. §. 92.

17- Zm Fall es auf den Beweis der wirklich er¬

folgten Ausfuhr ankommt, muß der Waarenführer

die Waare mit einen Begleitschein versehen, diesen

von dem Kontrollamte (wenn eins an der Zollstraße

liegt) bescheinigen lassen, und die Waare daselbst zur
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allgemeinen Revision gestellcn. Hierauf, oder, wenn

kein Kontrollamt vorhanden ist, muß die Waare in

demjenigen Hauptgrenzzollamt angemeldet und ge¬

stellt werden, über welches die Ausfuhr laut Beschei¬

nigung geschehen soll, und dieses bewirkt die Ab¬

fertigung, nachdem es sich durch genaue Revision der

Waare die Ueberzeugung verschafft hat, daß diejeni¬

gen Gegenstände vorhanden sind, worauf der Be¬

gleitschein lautet. Z. O. § 93.

ig- Zst eine dieser Förmlichkeiten übersehen, so

bleibt cs dem Ermessen des König!. Finanz-Ministe¬

rn überlassen, ob der Ausgang in Bezug auf das

Steuerwesen, als erwiesen anzunehmen sey. Z.

0 . § 94,
19. Reisende, welche Gepäck bei sich führen, und

nicht weder mit der ordinären noch mit Extrapost

reisen, sind der Anmeldung, nach den Vorschriften

des K 77 und 7g der Z. S, (Siehe Verfahren 1 und

s.) unterworfen, mit dem Unterschiede, daß sie dem

Ansageposten nur ihren Namen, Stand und Wohn¬

ort, so wie den des Fuhrmanns anzuzeigen, und den

darüber erhaltenen Schein an das Grenzzollamt abzu-

liesern haben.

Nur in, besonder» Fällen kann der Ansageposten,

wenn er es nöthig erachtet, den Reisenden begleiten

lassen, welches jedoch ohne Aufenthalt geschehen-muß.

Ueber die geschehene Meldung im Zollamts erhalt
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der Reisende ein Bescheinigung, um sich im Grenz¬

bezirk für den Fall auszuweisen, daß dies nicht durch

eine Steuerquittung geschehen kann. Z. O. §. 9Z.

20. Dis ordinären Posten müssen im ersten Sta-

tionsorte, in Absicht des Postgutes bloß in der Be¬

ziehung revidirt werden, ob nicht Sachen beigeladen

worden, welche nicht inkartirt sind; für das gehörig

inkartirte Postgut haftet die Postbehörde in so fern,,

daß, ohne vorheriges Mitwissen und Zuziehung der

Steuerbehörde, nichts verabfolgt oder direkt trans-

portirt werde.

Das .Passagiergut hingegen muß im ersten Sta¬

tionsorte revidirt, und nach den in der Zollordnung

enthaltenen Vorschriften versteuert werden.

Das Reisegepäck der mit Extrapost Reisenden muß

im ersten Stationsort oder im ersten Zollamts, wel¬

ches für die verschiedenen Eingangsstraßen zu bestim¬

men und bekannt zu machen ist, revidirt, und die

Abgabe von steuerbaren Gegenständen erhoben werden.

Gegen Leistung vollständiger Sicherheit für den

höchst möglichen Gefällbetrag kann die Revision Im

Grenzzollamte unterbleiben, der Waarenverschluß muß

aber angelegt, und die weitere Behandlung dem in¬

ländischen Bestimmungsorte oder dem Ausgangsamte

Vorbehalten werden.

Extraposten mit Kaufmannswaaren sind den allge¬

meinen Vorschriften unterworfen; sie werden jedes-
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mal im Haiiptr Grenzzollamts, ohne Rücksicht auf den

Stationsort, revidirt, gehen aber in der Abfertigung

andern Waaren vor. Z. O. §. 96.

21) Die Anmeldung bei dem Eingänge abgaben¬

freier Gegenstände soll bei dem Ansageposten oder

Grenzzollamte geschehen, um sich durch eine Beschei¬

nigung darüber im Grcnzbezirk ausweisen zu können.

Bei dem Ausgange zollfreier Waaren bedarf cö

einer Anmeldung nur in so fern, als sie verpackt sind,

welchen Falls sie den §. 92. der Z. Q. (Siehe Ver¬

fahren 16.) vorgeschriebenen Förmlichkeiten unterwor¬

fen sind. Das gewöhnliche Reisegepäck eines Reisen¬

den ist bei dem Ausgange keiner Revision unterworfen.

Z- 0 . §. 97-

22) Bei Waaren, die nach § 41. des Gesetzes

einem geringen, als dem gewöhnlichen Zolle unter¬

worfen sind, soll nur in so fern ein abweichendes

Verfahren einrreten, daß die zu leistende Sicherheit,

bei Erthcilung des Begleitscheins, auch auf den Un¬

terschied zwischen dem geringer» und dem gewöhnli¬

chen Zoll zu entrichten ist. Z. O. §. 98.

Lz) Die allgemeinen Grundsätze, welche in dem

Gesetze, für den innen, Verkehk, wobei das Ausland

berührt wird, enthalten sind, sollen folgendermaßen

in Ausübung gebracht werden:

Fremde Waaren, welche bloß durch beide Länder-

theile gehen, zahlen den Eingangezoll der Provinz,
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wo sie zuerst eingchen. Ist die Waare zugleich dem

Ausgangszeile unterworfen, so bezahlt sie diesen in

demjenigen Ländertheile, wo sie zuerst eingeht, und

die Bescheinigung darüber befreiet sie von jeder fer¬

neren Zahlung der Ausgangsabgabe.

Eine Ausnahme hievon ist durch den §. gg. der

Z. Q. in Absicht der Waarcn begründet, welche zur

Messe in Frankfurt an der Oder, oder in Naumburg

transitiren. Z. O. §. 100.

24) Fremde zollpflichtige Maaren, von welchen der

Zoll und die Verbrauchssteuer, oder bei bloß zoll¬

pflichtigen Gegenständen der Zoll allein, Behufs des

innern Verkehrs, entrichtet ist, so wie inländische

Waarcn ohne Unterschied, gehen nachschußfrci von

einem Ländertheile in den andern ein.

Zst solche Waare einem Ausgangszolle unterwor¬

fen, so wird dieser bei einem der §. 92. der Z. O.

bestimmten Aemter pfandweise niedergclegt, oder sonst

sicher gestellt, und ein Freischein - darauf crtheilt, der

die Förmlichkeiten der Begleitscheine erfüllt. Die

Bescheinigung des richtigen Eingangs der Waare

auf dem Frcischeine bewirkt die Löschung der ge¬

stellten Sicherheit. Z. O. §. 101.

25) Verbrauchsstenerpflichtige Waarcn, ausländi¬

sche, wovon die Steuer entrichtet ist, die also im

freien Verkehr befangen sind, so wie inländische gleich¬

namige Gegenstände, sind bey der Versendung aus
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einem Hauptländertheile in den andern einem Steu-

eramte erster Klasse oder einem Hauptzollamte zu de-

klariren und zur Revision zu gesielten. Letzteres

ertheilt die Ausfuhrbcschcinigung, auf deren Grund

die gedachten Waaren nicht nur zollfrei, sondern auch

frei von der Verbrauchssteuer und ohne allen Nach,

schuß in den andern Hauptländertheil eingehen, so¬

bald ihre Übereinstimmung mit der Ausfuhrbeschei¬

nigung erwiesen ist. Der Eingang kann jedoch sol¬

chergestalt auch nur über cinHaugtgrenzzollamt Statt

finden. Z. O. §. 102,

26) Nur Weine, welche mit der vorgedachten Aus-

fuhrbescheintgung (Z. O. §. 102.) aus dem westlichen

Hauptländertheile in den östlichen übergehen, sind

einem Nachschusse von 2^ Thaler vom Eimer zur

Ergänzung der Verbrauchssteuer unterworfen, ohne

Unterschied, ob sie inländisches oder ausländisches

Erzeugniß sind. Z. 9 . §. 103.

27) Zn allen diesen Fällen finden bey der Absen¬

dung, dem Eingänge und Ausgange, die allgemeinen

Vorschriften Anwendung, welche über die Revision,

über die genaue Bestimmung der Gattung und Men¬

ge der Waaren in dem sie begleitenden Dokumente,

über die Bescheinigung des Ein- und Ausganges

und der etwa geleisteten Sicherheit, über die Begleit¬

scheine, über den Waarenverschluß u. s. w. allgemein

ertheilt sind. Z. 9 . §. 104.
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Lg) Die obigen, das Verfahren betreffenden
Grundsätze für den Verkehr zwischen den östlichen

und westlichen Provinzen sind auch in andern Fallen

zu beobachten, wenn das Ausland bei dem Verkehr im

Innern berührt wird, oder Maaren durch Küsten¬

fahrt von einem Hafen des Inlandes zum andern ge,

bracht werden. Z. O. ß. 10Z.

29) Zur Erleichterung des Verkehrs sind folgende

Modifikationen des Verfahrens bei Waaren'versen-

düngen, welche beim Transport abwechselnd das In-

und Auöiand berühren, unterm 12. Januar igig an¬

geordnet worden:

Werden aus dem Inlande durch das Ausland nach

dem Inmnde Gegenstände versendet, welche bloß dem

Eingangszolle unterliegen, oder von denen die Ver¬

brauchssteuer nicht über 2 Thaler vom Zentner be¬

trägt, (es mögen fremde versteuerte oder gleich¬

namige inländische seyn) so können solche zur Er¬

reichung der Bestimmung sowohl über Hauptzoll¬

ämter als Nebenzollämter erster Ordnung aus- und

eingehen; in besondern Fällen wird der Transport

über Nebenzollämter zweiter Ordnung versrattet werden.

Anhang z. I. §. 2,

30) Der Waarenführer giebt über die Art und

Menge der Maaren in der Ausgangszollstelle eins

schriftliche Deklaration ab; das Amt revidirt nach

derselben die Maaren, bestimmt unter der Deklara-
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tion die Dauer ihrer Gültigkeit für das Eingangs-

amt, bescheinigt die erfolgte Ausfuhr nach davon

genommener Ueberzeugnng, und giebt die bescheinig¬

te Deklaration, nach deren Eintragung in ein Notiz¬

buch dem Waarenführer zurück. Anh. z. Z. §. 2.

Ii) Ein Verschluß der Maaren ist, in so fern der

Waarenführer solchen nicht verlangen mögte, nicht er¬

forderlich; trägt dieser darauf an, und ist dieser der

Eigenschaft nach zulässig, so ist derselbe anzulegcn,

und dann ist eine allgemeine Neviston hinlänglich.

Zu demselben Zwecke kann die Anlegung des Ver¬

schlusses auch schon bei einem Amte im Znncrn, wel¬

ches mit den dazu nöthigen Werkzeugen versehen ist,

erfolgen. Ebcnd. §. 3.

32) Zm Eingangs-Amte werden die Maaren an¬

gemeldet, die Deklaration wird abgegeben, jene werden

nach dieser revidirt, und nach richtigem Befunde mit dem

verfassungsmäßigen Legitimations-Scheine, zum Durch¬

gang durch den Kontroklbezirk, abgclassen.Ebend. .§ 4.

53) Die Maaren werden in ein Notizbuch einge¬

tragen und die Eintragung wird mit dem abgegebe¬

nen Deklarationsschein belegt. Ebend. §. 5.

54) Der Aus- und Eingang solcher Gegenstände,

wslche mehr als 2 Thaler Verbrauchssteuer vom

Zeutner, oder bei Flüssigkeiten einen Ggr oder dar¬

über vom Quart tragen, und gleichnamiger inländi¬

scher Artikel ist, der Regel nach, nur über Haupp
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Zollämter verstattet. Zluönahmen hiervon werden in

besonder» Fällen nachg-geb-n werden. Ebend. §. 6.

Z§) Die Abfertigung derselben in den Aus- und

Eingangsämtern ist gleich der oben vorgeschricbeneu

mit folgenden, die Revision betreffenden, Abweichungen:

Maaren der Art müssen, so weit es zulässig ist,

beim Ausgange unter Verschluß gelegt, und also ge¬

hörig verschlossen, beim EingangsaMte vorgezeigt

werden. Sind die Maaren von der Beschaffenheit,

daß ein sicherer Verschluß nicht angebracht werden

kann, so müssen sie, ihrer Art und Menge nach, be¬

sonders kenntlich beschrieben werden. Der Verschluß

kann schon im Znnern, bei Acmkern, welche mit

Plombage-Apparaten versehen sind, angelegt werden,

in welchem Falle es bei dem Ausgangöamte lediglich

der Rekognition des Verschlusses bedarf, und wenn

dabei nichts zu erinnern ist, die Maare ohne Spezial-

Nevision abgelassen werden kann. Auch im Eingangs¬

amte kann, wenn der Verschluß ganz unverdächtig

und guc ist, in der Art verfahren werden. Ebend. §. 7.

36) Brandtweine müssen im Ausgangsamte, mit

dem Alkoholometer von Tralles geprobt, ihre Stärke

muß im Legitimations-Schein vermerkt, und sie müs¬

sen nach derselben im Eingangsamte revidirt werden.

Ebend. §. g.

37) Weine müssen, in sofern sie beim AuSgange

nicht bestimmt als, fremde anerkannt werden, jeder'-
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zeit versiegelt werden. Ebend. §. 9. (Bei der Ver,

sendung des Weins ans den westlichen in die östlichen

Provinzen müssen, neben der Versiegelung der Ge¬

binde, jedes Mal Probeflaschchen mit der Flüssigkeit

der verschiedenen Weingattungen gefüllt, mit dem

Amtssiegel versehen und dem Legitimationöschein bei-

gefügt werden. Reser. vom 24. November 1619.)

Zg) Bei den, einem Ausgangszolle unterworfenen

Waaren gelten, wegen der beim Aus- und Eingänge

zu haltenden Straßen, die Bestimmungen des §. 1.

des Anh. z. Z. Ebend. §. 10.

29) Die Ausgangsgefalle von diesen Waaren müs¬

sen entweder pfandweise niedergelegt, oder durch !

Bürgschaft sicher gestellt werden. Es kann dies nach

der Wahl des Waarenführers bei dem Steueramte

im Innern, oder erst in der Ausgangs-Zollstelle ge¬

schehen. Zm ersten Falle wird lediglich ein Deposi¬

tenschein ertheilt, in welchem bemerkt ist, welcher Be¬

trag an Ausgangszoll-Gefällen sicher gestellt worden,

ohne daß die Waaren zur Revision gestellt zu werden

brauchen.

Dies geschieht erst im Ausgangsamte, mit Abgabe

,des Depositenscheins und der Deklaration. Auf den

Grund der letzter» wird die Waare im Aue- und

Eingangsamte, wie oben bestimmt, behandelt, der ^

Ausfuhrzoll wird im Ausgangsamte nicht erhoben,

und der entweder schon mitgebrachte, oder wenn die

Sicher-
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Sicherheits-Leistung erst im Zollamte geschehen, von

diesem ausgestellte Depositionsschein, der mit der Le¬

gitimation versehenen Deklaration augcstempelt. Zm

Eingangsamte erhalt der Waarenführer den erster»

mit der Bescheinigung des richtigen Eingangs der

Maaren, und daß die Bürgschaft erledigt sey, zurück,

um den Rückempsang derselben beim betreffenden Amts

zu cxcrahiren. Ebend. §. 11.

40) Die Plombage ist allein bei der Wolle anzu-

wenden. Ebend. §. 12.

41) Bei unversteuerten Gegenständen, deren

Versendung nur unter Begleitschein-Kontrolle gesche¬

hen kann, ändert sich das Verfahren dahin ab,

daß genau bekannte Maaren, wenn der Begleit¬

schein darauf ausgestellt ist, über Haupt-Zollämter so¬

wohl als über Neben-Zollämter erster Klasse entge¬

hen können. Ebend. §. iI.

42) Dergleichen Maaren werden ohne besondere

Deklaration im Ausgangsamte zu einer allgemeinen

Revision gezogen, der Ausgang wird auf dem Be¬

gleitschein unter Beifügung der Bestimmung, wann

die Maaren beim Eingangsamte wieder eingctroffen

seyn müssen, bescheiniget, und die Maaren werden,

nach erfolgter Eintragung in das Notizenbuch, abge¬

lassen. Ebend. §. 14.
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43 ) In gleicher Art wird, mit denen sich von
selbst ergebenden Abänderungen, im Eingangsamte

verfahren. Ebend. §. 15.

44) Wenn der Begleitschein auf nicht gehörig

bekannte Maaren ausgestellt ist, so ist der Aus-

und Eingang nur über Hauptzollämter »erstattet.

Ebend. §. 16.

45) Nach der Bestimmung §. 19 der Z. O. muß

solche Waare, in der Regel, unter Plombagever-

schluß gehen. Zst dieser vorhanden und' wird sol¬

cher gut und unverdächtig gefunden, so genügt so¬

wohl im Aus- §ls im Eingangsamte dessen Rekogni-

tion. Zst solcher nicht vorhanden, so muß in

beiden Stellen zur besonderen Revision geschritten

werden. Zm übrigen ist das Verfahren dem obigen

gleich. Ebend. §. 17.

46) Für den Fall, daß Versendungen aus dem

Inlands durch das Ausland, wieder durch

das Inland nach dem Auslands erfolgen, sind

in Betreff der Zwischenpassage des ersten Aus- und

Wiedereingangs die obigen Vorschriften in Anwen¬

dung zu bringen. Ebend. §. ig-

47) Bei ausgangszollpflichtigen Maaren, findet

jedoch folgende Abänderung statt. Die Maaren

werden gleich gewöhnlichem, zollpflichtigen AusgangS-

gute behandelt, so daß nicht eine Pfandlegung der

Aussuhrgefälle, sondern deren volle tarifmäßige Ent-
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richtung eintritt. Zn der Quittung wird ausdrück¬

lich bemerkt, daß noch einmal das Inland, auf wel¬

cher Straße und während der zu bestimmenden Zeit,

durchfahren wird, daher dies gleich angegeben wer¬

den muß, und daß im letzten Zollamte die Güter

ohne nochmalige Entrichtung des Ausfuhrzolls,

aus zu lassen wären. Im Eingangsamte wird die

Waare zur Revision gestellt, nach der Quittung re-

vidirt/ diese, vor der Zurückstellung an den Waaren-

führer, dann mit der Bescheinigung des Eingangs

der Waare versehen, wenn sie ausdrücklich auf die

Passage noch ein Mal durch das Inland gerichtet

ist, und die Waare in das Notizenbuch eingetragen,

Im letzten Ausgangsamte wird die Waare, nach

zuvor geschehener Revision, auf den Grund der Quit¬

tung und deren Eintragung in das Nocizenbuch, frei

ausgelassen, auf der Quittung aber der letzte Aus-

^ gang bemerkt, damit die Quittung nicht noch eilt
Mal gebraucht werden kann. Ebend. §. 19.

gg) Waaren, welche über See, oder auf Grenz¬

flüssen vom Inlande nach dem Inlande versendet

werden, sind nach diesen Vorschriften gleichfalls zN

behandeln. Ebend. §. 22,

49) In den Fällen, wo es auf Sicherheitsleistung

ankommt, ist nach den Vorschriften §. 11Z. und 116.

der Instr. v. 2Zsten May 18^6 vorerst zu Verfahren.

Bleibt dek Nachweis des Wiedeteingangö ausgangs-
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zollpflichtiger Maaren, über die gegebene Frist ans,

so werden aus dem Depositum oder der Bürgschaft

die schuldigen Gefälle eingezogen und gehörig ver-

rechnet. Ebend. § LZ.

50) Bei Bestimmung der Frist, wie lange die mit¬

gehenden Bescheinigungen bei Durchfahrung des Aus¬

landes gültig seyn sollen, ist auf die dazu nothwen-

dige Zeit Rücksicht zu nehmen, so daß solche nicht auf

längere Zeit, als gerade erforderlich ist, ausgestellt

werden. Ebend. §. Lg.

51) Wenn die Einrichtungen in fremden Staaten,

welche durchfahren werden, es nicht gestatten, den

Waarenvcrschluß im Auslande ungeöffnet zu erhal¬

ten, so ist dies der Regierung anzuzeigen, damit für

diesen Fall, von derselben andere Einleitungen in

Antrag gebracht werden können. Ebend. §. LZ.

Z2) Bei dem Waarentraneport auf Begleitscheine,

dürfen die Bescheinigungen über Zwischen- Aus- und

Eingang, niemals in der Schlußbefcheinigung auf

dem Begleitschein über die erreichte Bestimmung

eingetragen werden. Sie müssen oberhalb dieser

Schlußbefcheinigung niedergeschrieben, und neben

denselben, mit größer« Buchstaben, bemerkt werden:

Passage-Attest. Durch ein solches Artest werden

die vom Waarenführer bei Extrahirung des Begleit¬

scheins übernommenen Verpflichtungen nicht erledigt.

Ebend. §. 26.
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Zz) Des Waarenführers Sache ist es, dasjenige,

worüber ihm der Beweis des Ausgangs nöthig ist,

dem Amte zuv Revision zu gestellen, und des Be¬

hufs die darüber erhaltenen Begleitscheine abzugeben;

doch ist es Pflicht des Haupt-Zollamtes, dem Waa-

renführer hiebei belehrend an die Hand zu gehen.

Znstr. Z. G. V. §. iZ7-

Z4) Wenn die mit der ordinären Post Reisenden,

deren Effecten, in dem sogenannten Passagiergut be¬

stehend, an der Grenze der Neviston unterworfen

sind, neue Sachen bei sich führen, und solche in steu¬

erpflichtiger Menge vorhanden sind, so wird der

Bestand förmlich durch die Revision ausgemittek,

und das weitere Expeditions-Verfahren tritt, nach

Maßgabe der Menge, ein. Diese Expeditionen ge¬

hen allen andern vor, und müssen bis zum Abgangs

der Post beendet sein. Zst dies in besondern Fällen,

wenn ganze Koffer mit Maaren vorgefnnden werden

sollten, nicht möglich, so ist es die Sache des Passa¬

giers, entweder zur Abwartung der Expedition zurück

zu bleiben, oder jemanden zu ernennen, welcher seine

Stelle dabei vertrete, da unter Passagiergut nicht ei¬

gentliche Waarenversendnngcn verstanden werden kön¬

nen. Sind keine neue Sachen angegeben, so wird die

Revision darauf gerichtet, ob sich solche in steuerbarer

Menge nicht vorfinden. Das Passagiergut der ge¬

rade durch das Land reisenden Passagiere kann,
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wenn sie es wünschen, ohne Revision bleiben, unh

plombirt werden, welchen Falls die Paßbehörde, wie

beim wirklichen Postgute, gegen den heimlichen Ab¬

satz im Lande Maßregeln treffen wird. Znstr. Z,

G. V. §. 147,

55) Extraposten mit Reisenden und Reisegepäck

müssen, in der Regel, bei dem Haupt-Zollamte Vor¬

fahre», und werden bork nach den Vorschriften der

§. 146 und §. 147 der Instruktion in Verbindung

mit der Vorschriften der Zoll-Ordnung behandelt.

Ebcnd. §. 1497

56) Extraposten mit Kaufsmannöwaarcn, welche

den allgemeinen Vorschriften unterworfen sind, müs¬

sen sich auf jeden Fall im Haupt-Zollamte gestellen,

auch wenn die Station nicht an demselben Orte ist.

Sie gehen aber in der Expedition, mit Ausnahme

der Abfertigung von Kleinigkeiten, allen andern Exr

peditionen vor. ' Znstr. Z. G7 V. §. 15^7

27) Gehen die Reisenden gerade durch das Land,

und haben sie beim Eingänge ihr Gepäck plombiren

und mit Begleitschein versehen lassen, so ist es ihre

Pflicht, sich beim Ausgange im Zollamte zur Abserr

tigung zu melden. Ebend. §. 1ZZ7

50 ) Daß nicht Geg'nstände, welche mit einem ho¬

hen Ausgangszeile belegt sind, aus Extraposten als

Reisegepäck ausgeführt werden, ist durch eine allge¬

meine Aufsicht zu verhüten; bei gegründetem Ver-
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dacht ist Anhaltung und Revision zulässig. Ebend.

§. iZ4-

Für die Extraposten mit Kaufmannswaarcn,

gelten die Bestimmungen des §. iZi. der Instr., in

sofe»n nämlich Sachen geladen sind, welche eine Aus/

gangs-Expedition erfordern. Ebend. 155.

Vergehen, (neues), s. Steuerverbrechen 43 -

Vergehungen, s. Dienstvergehungen,

Vergütigung, (Anspruch auf) der mehr gezahlten

Zollgefälle, s. Begleitscheine iZ, Niederlagerecht 4 -

VergütigUNg, für versteuerte Waaren, welche zur Er¬

gänzung der unversteuert gelagerten gedient haben,

s. Packhofslager 6 .

Verheimlichung, s. Steuerverbrechei, II,

Verkehr im Innern soll frei seyn und keine Beschrän¬

kungen desselben zwischen den verschiedenen Provin¬

zen oder Landtheilen des Staats statt finde». Ges.

§. 16,

Verkehr mit abgesonderten und vorspringenden Lan-

deStheilen, und dem übrigen Inlands, unterliegt den

Beschränkungen, welche dieses Verhältniß erfordert.

Ges. §. 24.

Verkehr im Innern wobei das Ausland berührt wird,

s. Verfahren 29, u. f.
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Verlagsartikel inländischer Buchhändler, s. Steuer-

pflichtigkeit.

Verletzung der Steuergesetze, s. Forstbeamte.

Verletzung des Verschlusses, s. Waarenverschluß g.

Steuerverbrechen ZZ.

Verlust des Gewerbebetriebs, s. Steuerverbrechen g.

Verlust der Waare, s. Steuerverbrechen s. und f,

Verminderung der Waare, s. Erlaß Z.

Verminderung der Zollgesälle. i) findet ausnahms¬

weise statt, in den östlichen Provinzen, von alle»

Gegenständen, welche nicht mehr als einen halben

Thaler für den Centner überhaupt betragen, wenn

sie links der Oder eingehen und links derselben wie¬

der ausgeführt werden. > Desgleichen bei der Land¬

fracht in den dazu geeigneten Fällen; ferner bei Maa¬

ren mit der Bestimmung zur Frankfurther- oder

Naumburger Messe, und für Maaren, welche seewärts

durch die Odermündungen einkommen und links der

Oder ausgehen. Ges- §. 14,

2) Wo sie außerdem in Folge besonderer Oertlich-

keit begründet ist, wird sie besonders angeordnet und

bekannt gemacht werden. Ges. §. 15.

Zu dem Ende ist unterm i2ten Zanuar igig fest¬
gesetzt worden:
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z) Daß wenn Waarenladungen, gleich beim Ein¬

gänge ungetheilt, oder in gewissen bestimmten Thei-

len, auf welche einzelne Begleitscheine gelöst worden,

mit einer bestimmten Richtung zum Wiederausgange

angegeben werden, folgende Fälle, nach Verschieden¬

heit der darauf ruhenden Abgaben zu unterscheiden

sind. Anh, z. Znsir. §. 2g.

4 ) Bloß-zollpflichtige Artikel, welche den Zoll ganz

bei der Ausfuhre entrichten, werden bei der Dekla¬

ration zum uumittelbaren Durchgänge in der Rich¬

tung, für welche die Erleichterung statt findet, in

Bezug auf die Menge zur Revision gezogen, und der

Einbringer erhält eine, unter Siegel und der Firma

des Amts ausgefertigte Bescheinigung, in welcher

die Gattung und Menge der Waaren, imgleichen die

Angabe zur unmittelbaren Durchfahrt ausgedruckt

und ferner bestimmt wird, wie lange solche gültig

sei. Diese Bescheinigung legt der Waarenführer

im Ausgangsamte vor, und dieses erhebt, nach er¬

folgter Revision, von der Menge, auf welche die Be¬

scheinigung lautet, anstatt der tarifmäßigen Ge¬

fälle, nur 12 Gr. vom Centner, und behält die Be¬

scheinigung zur Rechtfertigung der Mindererhebung

zurück. Ebcnd. §. 29.

5) Ans Veranlassung des verminderten Durch¬

fuhrzolles, findet bei der Seide und Baumwolle

keine andere Abweichung von der allgemeinen Ver-
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fassung statt, als daß in sämmtlichen Ausgangsäm,

lern links der Oder, statt der tarifmäßigen Ausfuhr-

Gefälle von der Seide nur 12 Gr. und von der

Baumwolle nur 6 Gr. vom Centner entrichtet werden,

in sofern nicht der an sich unwahrscheinliche Fall

constirt, daß diese Gegenstände rechts der Oder ein,

gegangen sind. §. Io.

6) Alle andere Gegenstände, von welchen die

Zollgefälle nach dem Gewichte erhoben werden, und

mehr als 12 Gr. vom Zentner betragen, werden ohne

Unterschied unter die gewöhnliche Begleitschein-Kon¬

trolle genommen, durch welche theils der Ausgang

in der erleichterten Richtung erwiesen, theils die Min,

dererhebung beziehungsweise im Ein- und AusgangS-

Amte belegt wird. Ebend. §. 31.

7) Wenn beim Zwischenhandel der erleichterte

Durchfuhrzoll in Anspruch genommen wird, müs¬

sen die Maaren, ausschließlich der beiden Artikel

Seide und Baumwolle, nach einer Packhofs-Stadt

links der Oder deklarirt, und dahin unter Begleit¬

schein-Kontrolle, abgelassen werden. Ebend. §. 32.

8) Wenn in einzelnen Fällen eine Niederlage mit

gewissen Gegenständen in andern als Packhofsstädten

verstattet werden sollte, so wird dieß mit Namhaft¬

machung der betreffenden Gegenstände besonders be¬

kannt gemacht werden. Ebend. §. ZI.

9) Erfolgt die Deklaration nach einer von denjeni-



Verminderung. 12Z

gen Packhofsstädten, welche K. Zo der Zollordüung ge¬

nannt sind (s. Niederlagerecht No. 2.) so findet gar

keine Zollentrichtung statt; erfolgt sie nach andern

Packhosestädten oder nach oben gedachten Niederlage-

Orten, links der Oder, so wird der Eingangszoll

von denen mit mehr als 12 Gr. vom Zentner be¬

legten Gegenständen nur bis zur Höhe von 12 Gr.

erhoben. Ebend. §. 54.

10) Bei der weitern Versendung aus diesen Pack-

Hofs - und Niederlage - Städten sind folgende Fälle

zu unterscheiden:

Bei der Anmeldung bloß ausgangszollpflichtiger

Gegenstände zur Abfuhre nach dem Auslände links

der Oder, wird entweder die oben (§. 29.) gedachte

Ausfertigung ertheilt, auf deren Grund -im Aus-

gangsamte der Ausfuhrzoll nur bis zur Höhe von

12 Gr. vom Zentner zur erheben ist, oder die Ent¬

richtung bis zu dieser Höhe geschieht sogleich bei der

Abfertigung. Ebend. §. 36.

11) Bei der Deklaration der andern, mit mehr

als 12 Gr. vom Zentner im Zolle belegten Gegen¬

stände zum Verbleib im Lande, oder zur Versendung

rechts der Oder, wird dasjenige an Zoll nach erho¬

ben, was für diese Bestimmungen noch zu entrichten

ist; bei der Versendung zur Ausfuhr links der Oder

werden die Gefälle bis zum Satze von 12 Gr. für

den Zentner, wenn diese nicht schon entrichtet sind
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erhoben, und die Maaren gehen unter Begleitschein-

Kontrolle. Ebend. §. 37.

12) Bei Flüssigkeiten, bei welchen im Tarif der

Zollsatz nach dem Maaße bestimmt worden, wird der

Eimer zu i^ Zentner und die Tonne zu 2 Zentner

gerechnet, mithin beträgt der ermäßigte Durchgangs¬

zoll für den Eimer 16 Gr. und fär die Tonne einen

Thaler. Ebend. §. 38.

13) Da, wo bisher bei der Durchfuhre der Zoll

nach Pfcrdeeladung statt gefunden har, verbleibt

es dabei, so lange nicht anderweite Anordnungen des¬

halb ergehen; doch wird derselbe nur zur Hälfte in

Golde entrichtet. Ebend. §. 39.

14) Wenn ausgangszollpflichtige Maaren, welche

den ermäßigten Zoll für den Durchgang links der

Oder im Innern schon entrichtet haben, bei Zolläm¬

tern rechts der Oder zum Ausgange ankommen soll¬

ten, so wird von diesen der für diese Richtung noch

nicht erlegte Theil des Ausfuhrzolles nach erhoben.

Ebend. §. 40.

15) Nach der Bestimmung des §. 23. des Ge¬

setzes v. 26. Mai 1618 findet der erleichterte Durch¬

fuhrzoll in den östlichen Provinzen links der Oder

bann nicht statt, wenn die Maaren in weiterer Richtung

die westlichen Provinzen durchfahren, sondern sie

müssen, in diesem Falle, den vollen Zoll, nach dem

Tarif für die östlichen Provinzen, entrichten. Koni-
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Men daher solche, an sich seltene Fälle vor, so sind

in den westlichen Provinzen die auf den erleichterten

Durchfuhrzoll gerichteten Abfertigungen der Aemter

der östlichen Provinzen nicht zu beachten, sondern

es ist alsdann, nach Unterschied im Ein- und Ausgangs¬

amte ein Zuschuß, bis zur Entrichung des Tarifs

für die östlichen Provinzen, zu erheben. Ebend. §. 41.

Verpackung der Maaren, s. Pachhofö-Lager 6.

Verpflichtung des Waarenführers, s. Begleitscheine 5.

Verfahren Z.

Verpflichtungen des Inhabers eines Privatlagers, s.

Privatlager Z.

Verschluß, s. Packhofslager 6., Verfahren ZI. IZ.

Waarenverschluß Z.

Versender, s. Niederlagerecht I.

Versendung unversteuerter Maaren, s. Entrichtung Z

u. Z, Packhofslager z, Verfahren 13, Waarenver¬

schluß 2.

Versiegelung, s. Waarenverschluß I.

Versteuerung, s. Entrichtung. —

Vertretungöverbindlichkeit, s. Steuerverbrechsn 30.

Verwandte, s. daselbst 23..

Verwiegung zollbarer Gegenstände. 1) Wenn sie amt¬

lich nicht für nothwendig erachtet wird, darf auf

Verlangen des Einbringerö, sobald sie nur irgend
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thunlich ist, nicht versagt werden. Znstr. Z. G.

V§ . Zo.

s) Bei denjenigen Gegenständen, von welchen der

Ausganszoll nach dem Gewicht erhoben wird, soll

eine wirkliche Verwiegung nur bei folgenden Artikeln

statt finden: Baumwolle, Hanf, Flachs,

Merck, Heede, rohe Häute, Lumpen, Asche,

Leinen-Garn, Wolle, rohe Seide, Stahl,

Noh stahl und Stahlkuchen; alle andern Gegen¬

stände hingegen sollen, wenn es irgend mit Sicher¬

heit geschehen kann, auf Gewicht geschätzt werden.

Znstr. Z. G. V. §. 132.

Die Verwiegung darf beim Ausgange, in sofern

sie nicht für gewisse Artikel bestimmt vorgeschrieben

wird, bei plombirten Gütern durchweg nicht gesche¬

hen. Einige Kölns aus jeder Ladung müssen jedoch

jedes Mal zur Probe über die Waage gehn. Znstr.

z. G. V. §.

Vier und zwanzlgfacher Betrag des Geschenks s.
Steuerverbrechen 37.

Vindikation, s. daselbst 2g.

Visirung, dcrGebinde(äußereund innere), s.Erhebutig-j.

Visitation, s. Übertretung,

Der Visitation kann sich der Partikulier unterwerfen,

ohne auf die Frage der Steuerbeamten: ob er verbo-
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tenr oder abgabepflichtige Waaren bei sich habe? be¬

stimmt zu antworten. S. Steuerverbrechen iZ.

Vollstreckung der Erkentnisse und Resolute, s. da¬

selbst 49-

Voranmeldung. 1) Wenn das Zollamt nicht un¬

mittelbar an der Grenze liegt, sondern tieser ins

Land zurück gelegt ist, so müssen an der Grenze

Voranmeldungen stat< finden. Znstr. z. G. V- §. 75-

2) Zu diesem Behuf sind an der Zollstraße beson¬

dere Ansageposten, entweder in dem der Grenze zu¬

nächst belegenen Dorfe, oder unmittelbar an der

Grenze errichtet. Ebend. §. 76.

z) Von dort aus werden die Ladungen von Be¬

amten bis zum Grenz-Zollamte begleitet. Ebend.

§- 77-

Vorhäfen von Seeplätzen, s. Entrichtung 2.

Vorrichtungen zum Verschluß, s. Waarenverschluß 3.

Waagen, s. ElbzSlle.

Waaren (aus dem Auslande eingehende), s. Steuer-

pflichtigkeit s.

Waaren (ausländische) sind weder Kommunal- oder Pri¬

vat-Handels-, noch Konsumtions-Abgaben ferner un¬

terworfen. Ges. §. ig.

Waarenauögang, st Verfahren 16- Wäärenrevisiott.
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Waarenbezeichnung, f. Steuerpfiichtigkeit b.

Maaren, (dem Verderben unterworfene) s. Stetter-

verbrechcn 46.

Waareneingang über Wittenberge und die Havel auf¬

wärts, ferner Elb auf- und abwärts, desgleichen

Rhein auf- und abwärts, s. Entrichtung 2.

Maaren, (fremde zoll- und verbrauchsicuerpflichtige)

s. Niedcrlagerecht, Packhöfe, Verfahren 24.

Waarenführer, s. Abfertigung 2., Ansageposten 4.,

Z. und 6. Declaration, Entrichtung, Legitimations¬

schein, Quittung 1. und 2. Rcvisionsrecht 1. Steuer¬

verbrechen 25., 26. Verfahren 2. , Z., 4. , Z., Zc>., ZZ.

Maaren, (genau bekannte) s. Verfahren 41. Waaren-

Verfchluß 2.

Maaren, (in Beschlag genommene) s. Steuerverbre¬

chen 44. u. f.

Maaren, (inländische) s. Verfahren 24.

Waarenladungen, (ungetheilte) s. Verminderung Z.

Waarcnlager, (Revision desselben) s. Übertretung.

Waarenrevision. 1) Hat den Zweck, daß sich die

Beamten vermöge derselben die Ueberzeugung ver¬

schaffen, daß die Gegenstände nach Gattung, Zahl,

Maaß und Gewicht mit der Angabe übereinstimmen,

und daß — wenn die Revision der Gefälleberechnung

wegen
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wegen geschiehet, kein mit einer höher«, Abgabe beleg¬

ter Gegenstand als der angegebene — wenn es aber

auf die Ausaangsbescheinigung ankommt — daß kein

in der Abgabe niedriger belegter Gegenstand, als der

deklarirte, vorhanden ist.

Geschiehet die Vergleichung nach Zahl, Gewicht

und Menge, ohne Eröffnung der Kollis, so ist die

Waarenrevision bloß eine allgemeine. Findet außer¬

dem noch Eröffnung statt, um sich zu überzeugen,

daß dieselbe Gattung Waare, und daß sie in ihrer

ursprünglichen Beschaffenheit vorhanden ist, so ist

dies eine specielle Waarenrevision. Z. O. §. 2Z.

2) Behufs der Revision muß der Steuerpflich¬

tige den Beamten die Maaren in einem Zustande

darlegen, der geeignet ist, sich die ihnen erforderliche

Ueberzeugung von der Nichtigkeit der Angabe zu ver¬

schaffen, und die dazu erforderliche Handleistungen,

nach der Anweisung der Beamten, auf eigene Gefahr

und Kosten verrichten. Z. S. §. 24.

, Z) Die specielle Revision bei Transitogut unter--

bleibt dann im Ein, und Ausgange, wenn die Maa¬

ren entweder auf denjenigen Straßen transportirk

werden, für welche kein Unterschied in der Abgabe

den Gegenständen nach statt findet, oder aber wenn

der Einbringer den höchsten Sah an Eingangszoll

entrichtet, in der' Voraussetzung jedoch, als welches

das Zollamt zu beurtheilen hat, daß die Maaren
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unter völlig sichern Waarenverschluß genommen wer¬

den können, und mit diesem dergestalt im Ausgangs-

amte anlangen, daß dies keinen Verdacht einer vor¬

genommenen Vertauschung hegen darf.

Die specielle Revision unterbleibt auch bei ver¬

brauchssteuerpflichtigen Maaren alsdann, wenn deren

Versendung nach einem Packhofe oder Steueramte,

ohne Entrichtung der Verbrauchssteuer, zulässig ist,

und ein völlig sicherer Waarenverschluß, nach dem

Ermessen des Abfertigungsamtes, statt finden kann.

Bei dem Ausgange der Maaren findet sie nur dann

statt, wenn es auf den Beweis des richtigen Aus¬

gangs ankommt. Die Führung des letzter«, so wie

die Revision wird erleichtert, wenn der Absender den

Verschluß >m Absendungsorte wählt. Z. O. §. 2Z.

Waarentransport, (unverzollter) s. Entrichtung s.

Waaren, (unversteuerte) s. Niederlagerecht i. Steuer¬

verbrechen 14.

Waaren, (verbotene) s. Steuerverbrechen 2., 16.,

17-, rö-

Waaren, (versteuerte) s. Packhofslager 6.

Waarenverschluß durch Verbleien (Plombiren) oder

Versiegeln, i) Bezweckt die Sicherstellung, daß die

Maare bei Octsveränderungen dieselbe bleibe. Z. O.

tz. ig. s. Packhofölager Z.
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2) Er muß, so weit die Natur der Maare es zu¬

läßt, dann statt finden:
wenn Maaren unversteuert versendet werden,
deren Menge und besondere Art, bei Ertheilung
eines Begleitscheins,nicht so bestimmt ausge¬
drückt werden kann, daß eine Vertauschung un¬
möglich wäre.

Cr kann nach Willkühr dös Versenders statt
finden i

wenn es bei vollkommen bekannten Maaren,
welche zum Ausgang deklarirt worden, auf den
Beweis der wirklich erfolgten Ausfuhr änksmmt-

Zedoch mit Vorbehalt der Bcfugniß des Grenz¬
zollamts zur nochmaligenRevision, wenn dazu Ver¬
anlassung ist. Z. O. §. 19- ,

Z) Von der Bestimmung des Amts im Äbfetti-
gungsorte hangt es ab, welche Art des Verschlusses
angewendet werden soll, Und welche Zahl von Bleien,
Siegeln rc. anzulegen ist. Es kann von dem Mag,
tenführer fordern, daß et diejenigen Vorrichtungen
treffe, welche es, um den Verschluß ättzubringen, für
Nöthig hält. Z. Ö. §. 20.

4) Das Material an Blei, Lack und Licht wird
vom Abfertigungsamte ohne weitere Vergütung, ge¬
gen Bezahlung der im Tarif bestimmten Sätze gelie¬
fert« Das übrige zu diesen Vorrichtungen ersot-
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derliche Material muß der Waarenführer liefern. Z.

O. §. 21.

Z) Wenn durch zufällige Umstände der Verschluß

verletzt ist, so kann der Inhaber der Waare bei dem

nächsten Steueramte erster Klasse auf genaue Unter¬

suchung der Thatfache, Revision der Waare und

auf neuen Verschluß antragsn. Die darüber auf¬

genommene Verhandlung giebt er im weitern An¬

meldungsorte ab. Zn wiefern die Wirkungen des

verletzten Waarenverschlusscs'zu mildern sind, entschei¬

det alsdann die betreffende Regierung. Z. O. §. 22.

6) Trist die unter Verschluß gesetzte Waare ohne,

oder mit verletztem Verschluß im Anmeldungsorte

ein, so müssen davon, im Fall des nothwendigc»

Waareuverschlusscs, die Gefälle nach dem höchste»

Satze des Zoll- und Verbrauchssteuer-Tarifs entrich¬

tet, im Fall des bloß willkührlichen Verschlusses aber

die genaueste Revision der Ladung vorgenommen wer¬

den. Z. O. §. 22.

7) Kann unterbleiben, wenn der Waarenführer

solchen nicht ausdrücklich verlangt:

s) Bei allen Gegenständen, deren Art und Menge

schon- Behufs der Zollentrichkung so ermittelt

ist, daß danach auch die Konsumtionssteuer be¬

rechnet werden kann.

b) Bei den Artikeln, welche zwangsweise tharirt

werden, wenn die Gebinde voll sind, oder der
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Waarenführer dem Vorthejl der Znhaltermitte-

lüng zur Darstellung der richtigen Thara, im

künftigen Versteuerungsorte, entsagt;

c) bei allen nach Gewicht zu versteuernden Ge¬

genständen, deren Beschaffenheit schon in Bezug

aus Zoll ausgcmittelt, und bei welchen die Tha¬

nning nach Tarifen zulässig ist, und wenn der

Einbringer sich erklärt, diese, statt der Netto,

verwiegung, ^u wählen;

ä) bei Weinen, Arrack, Rum, versetzten Brand-

wcinen, Kornbrandweinen, Bier und Essigen in

Fässern eingehend, wenn deren Eigenschaft sest-

siehet und der Einbringer erklärt, im ersten

Ab, oder Verladeort diejenige Menge zu ver¬

steuern, oder zur Anschrcibung bringen zu las¬

sen, welche verzollt worden ist. Znstr. z. G.

V. §. 122^

Waarenverschluß (verletzter), s. Steuerverbrechen ZZ.

Waarenversendung (unversteuerte), s. Waarenver,

schluß 2. , '

Maaren (zollfreie), s. Verfahren 21.

Wege, s. Elbzölle.

Wein, s. Privatlager 2, Niederlagerecht 1, Verfah¬

ren 26, Z7. Der in den westlichen Provinzen ge¬

wonnene Wein giebt, wenn er in den östlichen Pro-
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vinzen verzehrt wird, eine» Verbrauchssteuer, Nach¬

schuß von 2§ Thaler vom Eimer. Ges. §. 21.

Weinberge, s. Privatlager 2.

Weinhändler, welche ein unversteuertes Lager haben,

s. Privatlager 2, Steuerverbrechen 31.

Weserzölle, s. Elbzölle,

Widersetzlichkeit, s, Steuerverbrcchen 38.

Widerstand, s. das. 40, 43.

Wiederholungsfall, s. das. 4,

Wirkungen des verletzten Verschlusses, s. Steuerver¬

brcchen 35. Waarenverschluß 3 u, 6,

Wolle, s. Verfahren 40.

Zeitraum der Gültigkeit des Begleitscheins, s. Begleit¬

scheine 2, 3.

Zettelgelder, die Erhebung derselben geschiehet nach

dem Tarif. Ges. §. io.

Zeugnisse, s. Entrichtung 2.

Zoll, s, Ausfuhrzoll, Eingangszoll, Niederlagerecht r

und 2,

Zölle, s. Binnenzölle, Elbzille,

Zollabrechner, f, Verfahren 5,

Zollämter sollen auf der Grenzlinie oder zunächst der,

selben angelegt werden, Z. O. §, 9,
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Zollfrei, s. Verfahren 21.

Zollfreier Transport, s. Erlaß 2. u. f.

Zollgefälle, s. Verminderung derselben.

Zollslempel, s. Frachtbriefe 1, Verfahren 10.

Zollstraßen, s. Bescheinigung, Gewässer, Haupte und

Nebenzollämter, Transport i, Verfahren i.

1) Die durch den Grenzbezirk führen, sind beson¬

ders bezeichnet. Z. O. §. z.

2) Welche Zollstraßen gebildet werden, wo sich An¬

sageposten, Hauptzollämter, und Nebenzvllämter erster

Klasse, so wie Kontrollämtcr befinden, soll bekannt

gemacht werden. Z. O. §. io.

Zollverbrechen, s. Steuerverbrechen.

Zuchthausstrafe, s. das. 4.

Zucker (rohen), über-, muß, wenn solcher nach dem nie¬

drigen Satz zur Fabrikation versteuert wird, dem

Amte, wo die Versteuerung erfolgt, durch Bescheini¬

gung vom Steueramce im Orte der Siederei, Ueber-

zeugung gegeben werden, daß der so versteuerte Zucker

auch wirklich zur Siederei abgeliefert worden; weß-

halb der Einbringer des Zuckers für Nachbringung

dieses Beweises zu verpflichten ist. Znstr. z. G. V.

§. 106.

Zuckerfabrikanten, s. Steuerverbrechen 31.
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Zufall (unverschuldeter), bei verletztem Waarenver-

schluß, s- das. 36,

Zugthiere (in Beschlag genommene), s. das. 46.

Zurückschaffung verbotener Maaren, s. das. 16, 17

und ig,

Zuschuß, s. Verminderung iZ.

Zwischenhandel, s. Verminderung 7.

Zwlschenpassage, s. Verfahren 46.

Zwischensummen, s. Lagergeld 1.
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